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Allgemeine Begründung (gemäß § 28a Absatz 5 IfSG) der Corona-Landesverordnung 

Mecklenburg-Vorpommern vom 31. März 2022 (Corona-LVO M-V) 

 

1. Vorbemerkungen  

 

Die neue Corona-LVO M-V dient der Eindämmung der Infektion mit der Omikron-Variante des 

Coronavirus SARS-CoV-2 mit ihrer erhöhten Ansteckungsrate und damit dem Schutz von Leib 

und Leben der Bevölkerung sowie der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit systemrelevanter 

Einrichtungen. Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist geprägt von vorausschauenden 

sowie reaktiven Entscheidungen in Bezug auf eine sich stetig wandelnde Infektionslage und 

eine damit verbundene kurze Dauer für Regelungsverfahren. 

 

Die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems ist nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts ein überragend wichtiges Gemeingut. Sie dient dem von 

staatlicher Seite im Rahmen des Möglichen zu gewährleistenden Schutz von Leben und 

Gesundheit der Bevölkerung. Der Staat erfüllt damit seine Schutzpflicht aus Artikel 2 Absatz 2 

Satz 1 Grundgesetz (GG). Primäres Ziel des danach gebotenen staatlichen Handelns, also 

auch der im Verordnungswege getroffenen Maßnahmen, ist es, die Dynamik der Ansteckung 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 schnell und wirksam zu brechen und damit zugleich 

gravierende zusätzliche Schäden beim Einzelnen sowie der Allgemeinheit zu vermeiden. Nur 

so kann der Gesundheitsschutz der Bevölkerung effektiv gesichert und der Funktionsfähigkeit 

des Gesundheitswesens Rechnung getragen werden.  

 

Seit dem 19. März 2022 gelten das Infektionsschutzgesetz (IfSG) in seiner neuen Fassung 

(vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

18. März 2022 (BGBl. I S. 473)) und damit die neuen Rechtsgrundlagen für die meisten 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Die Regelungen der Corona-LVO M-V beruhen auf § 32 i. V. m. §§ 28 Absatz 1, 28a, 29, 30 

Absatz 1 Satz 2 IfSG, § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie § 

3 Absatz 2 Satz 2 und § 7 Satz 1 der Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und 

Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 

(COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV). Zum präventiven 

Infektionsschutz können insbesondere die in § 28a Absatz 7 IfSG i. V. m. § 28a Absatz 1 IfSG 

genannten Schutzmaßnahmen sowie solche nach § 28a Absatz 8 IfSG ergriffen werden. Dabei 

gibt es zum einen Basismaßnahmen, die grundsätzlich und unabhängig vom lokalen 

Infektionsgeschehen als notwendige Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen 

angeordnet werden können (§ 28a Absatz 7 IfSG). Daneben gibt es zum anderen die 

Möglichkeit zur Anordnung von konkreten Maßnahmen in epidemiologischen Gefahrenlagen 

(§ 28a Absatz 8 IfSG). 

 

Gemäß § 28a Absatz 7 IfSG - Basismaßnahmen 

Folgende niedrigschwellige Maßnahmen dürfen die Länder unabhängig vom lokalen 

Infektionsgeschehen unter anderem anordnen: 

 

– Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske oder einer medizinischen Maske 

(Maskenpflicht) zum Schutz vulnerabler Personen, bezogen auf Krankenhäuser, 

Dialyseeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste, ferner im 
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öffentlichen Personennahverkehr sowie in Einrichtungen zur gemeinschaftlichen 

Unterbringung von Asylbewerbern; 

 

– Testpflichten zum Schutz vulnerabler Personen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und 

ambulanten Pflegeinrichtungen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen zur 

gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern und Justizvollzugsanstalten, 

Abschiebungshafteinrichtungen, Maßregelvollzugseinrichtungen sowie anderen Abteilungen 

oder Einrichtungen, wenn und soweit dort dauerhaft freiheitsentziehende Unterbringungen 

erfolgen, insbesondere in psychiatrischen Krankenhäusern, Heimen der Jugendhilfe und für 

Senioren. 

 

Gemäß § 28a Absatz 8 IfSG - epidemiologische Gefahrenlage 

 

Kommt es lokal begrenzt zu der konkreten Gefahr einer bedrohlichen Infektionslage (sog. „Hot 

Spot“), was aufgrund einer gefährlicheren Virusvariante oder aufgrund einer drohenden 

Überlastung der Krankenhauskapazitäten wegen besonders vieler Neuinfektionen oder eines 

besonders starken Anstiegs der Neuinfektionen der Fall sein kann, stehen erweiterte 

Schutzmaßnahmen für die betroffenen Gebietskörperschaften zur Verfügung (etwa 

Maskenpflicht, Abstandsgebot und Hygienekonzepte). Voraussetzung ist aber, dass der 

Landtag in Bezug auf die konkrete Gebietskörperschaft diesen Fall des Bestehens der 

konkreten Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage und die Anwendbarkeit 

der erweiterten Schutzmaßnahmen festgestellt hat. 

 

Die Feststellung gilt als aufgehoben, sofern das Parlament in dem betroffenen Land nicht 

spätestens drei Monate nach der Feststellung die Feststellung erneut trifft. Dies gilt 

entsprechend, sofern das Parlament in dem betroffenen Land nicht spätestens drei Monate 

nach der erneuten Feststellung erneut die Feststellung trifft. 

 

Zur Beurteilung einer solchen Gefahrenlage können nachfolgende Parameter herangezogen 

werden:  

 

- Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten: Dies ist die Anzahl der innerhalb der letzten 

sieben Tage neu gemeldeten, hospitalisierten COVID-19-Fälle je 100.000 Einwohner 

in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt. Dieser Indikator spiegelt den Verlauf der 

Pandemie in Bezug auf schwere Krankheitsverläufe wider und dient unter anderem der 

frühzeitigen Erkennung einer starken Auslastung der Infrastruktur der Krankenhäuser, 

da er der ITS-Auslastung vorangeht. Zusätzlich kann dieser Indikator flexibel auf die 

wahrscheinliche Entwicklung eingehen.  

 

- ITS-Auslastung: Dies ist der Anteil der mit COVID-19-Patienten belegten Betten von 

allen auf Intensivstationen in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stehenden 

Betten für Erwachsene. Die Auslastung wird nach dem jeweiligen Klinik-Cluster, dem 

der Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt angehört, abgebildet.1 Dieses 

Gewichtungskriterium dient als Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems. 

                                                           
1    Zur regionalen Steuerung der Aufnahme und Verteilung von positiv getesteten verlegungsfähigen 

Covid-19-Patienten werden an den Krankenhäusern Helios Kliniken Schwerin (Cluster I), 
Universitätsmedizin Rostock (Cluster II), Universitätsmedizin Greifswald (Cluster III), Dietrich-
Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg (Cluster IV) Koordinierungsstellen eingerichtet. Diese 
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- Sieben-Tage-Inzidenz der Infizierten: Dies ist die Anzahl der gemeldeten 

Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb der letzten sieben Tage pro 

100.000 Einwohner. 

- Impfquote: Sie hat auf die vorgenannten Kriterien einen indirekt proportionalen 

Einfluss. Dadurch ist sie in die Gewichtung implementiert. 

 

Dabei sind jeweils die für den Landkreis und die kreisfreie Stadt vorliegenden Zahlen in einer 

Gesamtschau als Beurteilungsmaßstab anzusetzen. 

 

§ 28a Absatz 5 Satz 2 IfSG sieht vor, dass die Maßnahmen grundsätzlich auf einen Zeitraum 

von vier Wochen zu befristen sind. Dieser Zeitraum schafft die Möglichkeit, weitere 

Entwicklungen des Infektionsgeschehens zu beobachten und einer neuerlichen Bewertung 

zugänglich zu machen. Dies liegt im Interesse des Verordnungsgebers und sämtlicher 

Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Mecklenburg-Vorpommern als Adressaten dieser 

Verordnung. Die Verordnung ist bis zum 28. April 2022 befristet und liegt damit innerhalb des 

vorgegebenen Zeitraums.  

  

In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Infektionslage prüft das Landesparlament 

sowie der Verordnungsgeber dabei fortlaufend, ob die derzeitigen Maßnahmen im Hinblick auf 

die infektionsschutzrechtlichen Anforderungen weiterhin als verhältnismäßig erachtet und 

mithin als gerechtfertigt angesehen werden können oder eine Änderung erfahren müssen.  

Der Landtag trifft entsprechend Feststellungen zum Vorliegen oder Nichtvorliegen der 

epidemiologischen Gefahrenlage.  

 

2. Zugrundeliegende Sachlage 

 

2.1 Globale Entwicklung 

 

a) Virusvarianten und Infektionsgeschehen 

  

Weltweit wurden verschiedene SARS-CoV-2-Varianten nachgewiesen, für die die 

Weltgesundheitsorganisation folgende Bezeichnungen eingeführt hat:  

 

Zirkulierende besorgniserregende Varianten (Variants of Concern = VOC)2 

• Delta (B.1.617.2, erstmals nachgewiesen im indischen Bundesstaat Maharashtra) und  

• Omikron (B.1.1.529, erstmals nachgewiesen in mehreren Ländern).  

 

 

                                                           
steuern in ihren Einzugsgebieten (Clustern) in tagesaktueller Abstimmung selbstständig die 
Patientenströme. Über die Steuerung der Cluster ist die Versorgung der Schwerstbetroffenen über 
die Maximalversorger gesichert, vgl. https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/wm/Aktuell/?id=158734&processor=processor.sa.pressemitteilung, Stand 
23. März 2020 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

2    WHO, Tracking SARS-CoV-2 variants, abrufbar unter: 
     https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ (zuletzt aufgerufen am 28. März 

2022). 
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Unter besonders intensiver Beobachtung stehende zirkulierende Varianten (Variants of 

Interest = VOI)3 

• Aktuell gibt es keine zirkulierende Variante, die unter besonders intensiver 

Beobachtung steht. 

• Zurückliegende Varianten waren Mu, Lambda, Kappa, Iota, Theta, Eta, Zeta und 

Epsilon. 

 

Während für das ursprüngliche Coronavirus SARS-CoV-2 angenommen wurde, dass eine 

infizierte Person, wenn keinerlei Corona-Maßnahmen getroffen werden, im Mittel rund drei bis 

vier andere Menschen ansteckt, waren es für die in Großbritannien entdeckte Alpha-Variante 

bereits durchschnittlich fünf Ansteckungen. Bei der Delta-Variante kommen weitere 40 % bis 

60 % mehr Ansteckungen hinzu.4 Die schnelle Verbreitung der Omikron-Variante deutet auf 

eine zusätzliche Übertragungsgeschwindigkeit gegenüber der Delta-Variante hin.5  

 

b) Effektivität gängiger Impfstoffe / Impffortschritt 

 

Aktuelle Studien ergeben, dass eine Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 eine 

schwere, auch durch neue Virusvarianten verursachte Erkrankung, die eine Hospitalisierung 

aller Wahrscheinlichkeit nach erfordert, wirksam verhindern kann.6 Genesene Personen, also 

solche, die von einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 genesen sind, besitzen 

mindestens für 90 Tage eine Schutzwirkung gegen eine erneute Erkrankung.7 Eine mögliche 

Ursache für eine Infektion trotz vollständiger Impfung ist das Auftreten neuer Varianten, die 

                                                           
3  WHO, Tracking SARS-CoV-2 variants, abrufbar unter: 
     https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ (zuletzt aufgerufen am 28. März 

2022). 
4  Finlay Campbell, Brett Archer et al., Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 

variants of concern as at June 2021, abrufbar unter 
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509 (zuletzt 
aufgerufen am 28. März 2022).  

5    Analysen zeigen eine Infektionsrate der Omikronvariante auf, die doppelt so hoch ist, als die der 
Deltavariante, vgl. Yusha Araf, Fariya Akter, Yan-dong Tang, Rabeya Fatemi, Md. Sorwer Alam 
Parvez, Chunfu Zheng, Md. Golzar Hussein: “Omicron variant of SARS-CoV-2: Genomics, 
transmissibility, and responses to current COVID-19 vaccines”, abrufbar unter: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.27588 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

6  vgl. Stowe J et al.; Effectiveness of COVID-19 vaccines against hospital admission with the Delta 
(B.1.617.2) variant, preprint; abrufbar unter: 
https://media.tghn.org/articles/Effectiveness_of_COVID-
19_vaccines_against_hospital_admission_with_the_Delta_B._G6gnnqJ.pdf (zuletzt aufgerufen am 
28. März 2022); Aziz Sheikh et al., SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of 
hospital admission, and vaccine effectiveness, 14. Juni 2021, abrufbar unter: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext (zuletzt 
aufgerufen am 28. März 2022).  

7  vgl. Lumley SF, O’Donnell D, Stoesser NE, Matthews PC, Howarth A, Hatch SB, et al: Antibody 
Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers. N Engl J Med 2021; 
384:533-540, 23. Dezember 2020, abrufbar unter: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034545 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022) 
sowie Hall V, Foulkes S, Charlett A, Atti A, Monk E, Simmons R, et al. Do antibody positive 
healthcare workers have lower SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare 
workers? Large multi-centre prospective cohort study (the SIREN study), England: June to 
November 2020, medRxiv, 15. Januar 2021, abrufbar unter: 
https://doi.org/10.1101/2021.01.13.21249642 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509
https://media.tghn.org/articles/Effectiveness_of_COVID-19_vaccines_against_hospital_admission_with_the_Delta_B._G6gnnqJ.pdf
https://media.tghn.org/articles/Effectiveness_of_COVID-19_vaccines_against_hospital_admission_with_the_Delta_B._G6gnnqJ.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034545
https://doi.org/10.1101/2021.01.13.21249642
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der Immunität entgehen stehen und somit die Wirksamkeit des Impfstoffs verringern.8 Mit 

Vorherrschen der Omikron-Variante wurde eine verminderte Effektivität der COVID-19-

Impfung bzw. ein im Vergleich zur Delta-Variante reduzierter Schutz vor der Omikron-Variante 

beobachtet, hauptsächlich gegenüber einer symptomatischen Infektion. Die nach Impfstatus 

dargestellten Inzidenzen, die Anzahl und Verteilung der Impfdurchbrüche sowie die nach der 

Screening-Methode berechneten Impfeffektivitäten bestätigen die hohe Wirksamkeit der 

eingesetzten COVID-19-Impfstoffe gegenüber schweren Verläufen. Auch aktuell bei 

Dominanz der Omikron-Variante kann für vollständig geimpfte Personen aller Altersgruppen 

und insbesondere für Personen mit Auffrischimpfung weiterhin von einem sehr guten 

Impfschutz gegenüber einer schweren COVID-19-Erkrankung ausgegangen werden. 9 Um die 

Immunität weiterhin hoch zu halten, soll die Möglichkeit der Auffrischungsimpfung (sog. 

Boosterimpfung) von allen Personengruppen genutzt werden.10  

Eine effektive medikamentöse Behandlung schwerer Fälle von COVID-19-Infektionen ist nach 

wie vor nicht möglich.11 Es befinden sich aber derzeit Medikamente in verschiedenen 

Entwicklungsstufen bis kurz vor der Markteinführung, die auf neue Behandlungsansätze hoffen 

lassen.12 

                                                           
8  Hierzu: Yair Goldberg, Ph.D. et al, Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel, in New 

England Journal of Medicine vom 27.Oktober 2021, Seite 2, abrufbar unter: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2114228 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

9  RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit (COVID-19) vom 24. März 2022, Seite 
29, abrufbar unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/
Wochenbericht_2022-03-24.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

10  RKI, wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronaviurs-Krankheit (COVID-19) vom 24. März 
2022, Seite 4 (zuletzt abgerufen am 28. März 2022).  

11  Nach einer Studie aus den USA gibt es Hinweise darauf, dass das antivirale Medikament - 
Remdesivir - das Sterberisiko nicht senkt (siehe Spektrum.de, abrufbar unter: 
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781959, zuletzt aufgerufen am 28. 
März 2022) mit Hinweis auf eine Studie des Forschungsteams um Dr. Michael E. Ohl von der 
University of Iowa, abrufbar unter:  
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781959 (zuletzt aufgerufen am 28. 
März 2022); zwei Covid-Medikamente (Ronapreve und Regkirona) sind am 12. November 2021 
durch die EU-Kommission zugelassen worden; über ihre Wirksamkeit in der Praxis liegen jedoch 
bisher wenige Studien vor (siehe Paul-Ehrlich-Institut, abrufbar unter: 
https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/211115-ec-zulassung-monoklonale-
antikoerper-ronapreve-regkirona.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022)); Im Hinblick auf 
Omikron deuten In-vitro-Neutralisationsassays auf eine reduzierte Wirksamkeit hin (siehe Paul-
Ehrlich-Institut, abrufbar unter: https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2022/220114-
reduzierte-wirksamkeit-ronapreve-omikron.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022)). 

12  Zwei Covid-Medikamente (Ronapreve und Regkirona) sind am 12. November 2021 durch die EU-
Kommission zugelassen worden; über ihre Wirksamkeit in der Praxis liegen jedoch bisher wenige 
Studien vor (siehe Paul-Ehrlich-Institut, abrufbar unter: https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-
meldungen/2021/211115-ec-zulassung-monoklonale-antikoerper-ronapreve-regkirona.html (zuletzt 
aufgerufen am 28. März 2022)); Im Hinblick auf Omikron deuten erste In-vitro-
Neutralisationsassays auf eine reduzierte Wirksamkeit hin (siehe Paul-Ehrlich-Institut, abrufbar 
unter: https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2022/220114-reduzierte-wirksamkeit-
ronapreve-omikron.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022)). Ein antiviral wirksames Veklury® 
(Remdesivir), der Interleukin-1-Rezeptorantagonist Kineret® (Anakinra) sowie der Interleukin-6-
Rezeptorantagonist RoActemra® (Tocilizumab) sind EU-weit zugelassen für die stationäre 
Behandlung von Patienten mit zusätzlichem Sauerstoffbedarf; seit dem 3. Januar 2022 steht ein 
weiteres antivirales Arzneimittel - Molnupiravir (Lagevrio®, MSD) - in Deutschland zur Verfügung, 
das noch nicht von der EMA oder dem BfArM zugelassen ist, vgl. Arzneimittelkommission der 
Deutschen Apotheker, 01/22: Information der Institutionen und Behörden: AMK: Lagevrio® 
(Molnupiravir) und Paxlovid® (Nirmatrelvir, Ritonavir): Oral verfügbare antivirale Wirkstoffe zur 
Behandlung von COVID-19-Patienten mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, 
Stand 3. Januar 2022, abrufbar unter: https://www.abda.de/fuer-

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781959
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781959
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2.2 Entwicklung in Deutschland  

 

a) Virusvarianten und Infektionsgeschehen 

 

Die obengenannten besorgniserregenden Virusvarianten wurden in Deutschland bereits 

nachgewiesen, wobei die Delta-Variante im zweiten Halbjahr 2021 zahlenanteilig dominierte.13 

Die Delta-Variante wurde von der Omikron-Variante als nun vorherrschende Variante in 

Deutschland verdrängt.14  

Die Omikron-Variante wurde erstmals Ende November 2021 in Deutschland festgestellt.  

Die Hospitalisierungsinzidenz aus den Meldedaten und die Hospitalisierungsinzidenz aus der 

syndromischen Surveillance (COVID-SARI) zeigen, dass es in den letzten Wochen während 

der Omikron-Welle zu einer Zunahme der Zahl von Hospitalisierungen gekommen ist.15 

Der Anteil aller anderen Varianten einschließlich Delta liegt unter 1 %. Der Anteil der Omikron-

Sublinie BA.2 ist in KW 10 auf 72 % angestiegen. Bei Populationen mit hoher Immunität durch 

Impfungen bzw. Genesungen wurden keine Hinweise auf Unterschiede im Schweregrad der 

Erkrankungen zwischen den Omikron-Sublinien BA.1 und BA.2 festgestellt.16 Der weitere 

Verlauf der Pandemie hängt davon ab, ob sich größere Teile der Bevölkerung weiterhin 

verantwortungsbewusst verhalten bzw. in welchem Umfang mögliche infektionsrelevante 

Kontakte zunehmen. 

 

Einschätzung des Expertenrates der Bundesregierung 

 

In bisher acht Stellungnahmen hat sich der Expertenrat der Bundesregierung zu COVID-19 zu 

dem aktuellen Pandemiegeschehen verhalten. Neben Ausführungen zur Digitalisierung des 

Gesundheitswesens17 und effektiver Risiko- und Gesundheitskommunikation18 hat sich der 

Expertenrat auch zur Auswirkung der Omikron-Variante auf das Pandemiegeschehen 

geäußert. Nach dem Expertenrat bringe die Omikron-Variante eine neue Dimension in das 

Pandemiegeschehen. Er führt in seinen Stellungnahmen aus, dass die Omikron-Variante sich 

                                                           
apotheker/arzneimittelkommission/amk-nachrichten/detail/01-22-information-der-institutionen-und-
behoerden-amk-lagevrior-molnupiravir-und-paxlovidr-nirmatrelvir-ritonavir-oral-verfuegbare-
antivirale-wirkstoffe-zur-behandlung-von-covid-19-patienten-mit-erhoehtem-risiko-fuer-einen-
schweren-krankheitsverlauf/ (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

13  RKI, 18. Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland vom 14. Juli 2021, Seite 3; 
abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-
VOC-tab.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

14  In KW 10/2022 liegt der Anteil der VOC Omikron bei über 98 %, siehe hierzu: RKI, Wöchentlicher 
Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, Seite 36, (zuletzt 
aufgerufen am 28. März 2022). 

15   RKI, Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronaviurs-Krankheit (COVID-19) vom 24. März 
2022, Seite 3, (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

16   RKI, Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronaviurs-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. 
März 2022, Seite 3 (zuletzt abgerufen am 28. März 2022). 

17   Vierte Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 22. Januar 2022, 
abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2000794/f189a6b7b0f581965f746e957db9
0af7/2022-01-22-nr-4expertenrat-data.pdf (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

18   Fünfte Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 30. Januar 2022 
abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/2002168/ea5301f932dafa79112944085874
6e0a/2022-01-30-fuenfte-stellungnahme-expertenrat-data.pdf (zuletzt aufgerufen am 28. März 
2022). 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-VOC-tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-VOC-tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-VOC-tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-VOC-tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Berichte-VOC-tab.html
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durch eine stark gesteigerte Übertragbarkeit und ein Unterlaufen des bestehenden 

Immunschutzes auszeichne. Sie vereine mehrere ungünstige Eigenschaften und infiziere in 

kurzer Zeit mehr Menschen als bislang. Sie beziehe auch Genesene und Geimpfte stärker in 

das Infektionsgeschehen ein.19 Derzeit sei die COVID-19-Pandemie durch die im Durchschnitt 

verminderte Krankheitsschwere der Omikron-Variante geprägt und es bestehe die berechtigte 

Hoffnung auf eine Abmilderung der gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie.20 Die Zahl 

der SARS-CoV-2 Infektionen sei bisher kontinuierlich angestiegen, eine Plateaubildung und 

ein nachfolgender Abfall für die Omikron-(BA.1)-Welle sei aber in den kommenden Wochen 

zu erwarten. Im Vergleich zu vorhergehenden Infektionswellen komme es gegenwärtig durch 

die starke Immunflucht der Omikron-Variante auch zu vermehrten Infektionen unter Geimpften 

und Genesenen, die jedoch häufig leicht bis moderat verlaufen. Diese Infektionswelle sei 

insbesondere durch einen erhöhten krankheits- und quarantänebedingten Personalausfall in 

allen Bereichen des öffentlichen Lebens gekennzeichnet.21 Die Krankenhausbelegungszahlen 

für Patientinnen und Patienten mit der Haupt- oder Nebendiagnose COVID-19 haben in den 

vergangenen Wochen stark zugenommen. Die Neuaufnahmen auf den Intensivstationen 

nehmen ebenfalls kontinuierlich zu. Dabei habe der prozentuale Anteil der COVID-19-

Patentinnen und -Patienten mit Atemunterstützung abgenommen, stagniere aber im Moment. 

Ein Teil der hospitalisierten Patientinnen und Patienten präsentiere sich aktuell auch mit der 

Nebendiagnose COVID-19. Dies unterstreiche die Wichtigkeit der zukünftigen 

patientenindividuellen Datenerfassung. Der hohe Betreuungsaufwand auch dieser 

Patientengruppe insbesondere aus pflegerischer Sicht bleibe bestehen. Durch teils kürzere 

Verweildauern der Omikron-Fälle und einen Rückgang der Patientinnen und Patienten mit 

einer Delta-Infektion steige die Gesamtzahl der Intensivpatientinnen und Patienten mit COVID-

19 bisher nicht wesentlich an. Während die aktuelle Omikron-Welle durch die BA.1 

Subvariante geprägt sei, nehmen der Anteil und die Zahl der Infektionen durch die Omikron-

Linie BA.2 (21L) zu. Nach bisherigen Erkenntnissen habe BA.2 gegenüber BA.1 einen 

Fitnessvorteil, sei also vermutlich noch leichter übertragbar. Über die Krankheitsschwere bei 

Infektionen mit BA.2 liegen noch keine ausreichenden Erkenntnisse vor. Die Ausbreitung von 

BA.2 könne jedoch zu erneut steigenden Inzidenzen und zu einer Verlängerung der Omikron-

Welle führen. Dies sei aktuell jedoch noch nicht vorhersagbar, durch die Untervariante BA.2 

müsse jedoch mit einer gegenüber aktuellen Schätzungen für BA.1 verlängerten bzw. 

wiederansteigenden Omikron-Welle gerechnet werden. Mit aktuell zunehmenden, wenn auch 

vergleichsweise noch geringen Inzidenzen in der Altersgruppe über 60 Jahre, werde sich die 

                                                           
19   Erste Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 19. Dezember 

2021, Seite 1, abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1992410/7d068711b8c1cc02f4664eef56d9
74e0/2021-12-19-expertenrat-data.pdf?download=1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

20   Achte Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 08. März 2022, 
abrufbar  
unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975196/2011684/2d2e3bae6f897fbc9c48a41a842d
630e/8-stellungnahme-die-notwendigkeit-kurzer-reaktionszeiten-zur-bekaempfung-infektioeser-
gefahren-data.pdf?download=1(zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

21   Sechste Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 13. Februar 
2022, abrufbar  
unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2000884/2004832/a5251287fd65d67a425ba5aee4
51dc65/2022-02-13-sechste-stellungnahme-expertenrat-data.pdf?download=1 (zuletzt aufgerufen 
am 28. März 2022). 
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Intensivbelegung dieser Altersgruppe sukzessive weiter erhöhen.22 Ein Zurückfahren 

staatlicher Infektionsschutzmaßnahmen erscheine sinnvoll, sobald ein stabiler Abfall der 

Hospitalisierungen sowie der Intensivneuaufnahmen und -belegungen zu verzeichnen ist. Ein 

zu frühes Öffnen berge die Gefahr eines erneuten Anstieges der Krankheitslast; im Rahmen 

etwaiger Öffnungsschritte werden ungeimpfte und ältere Menschen mit einem Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf verstärkt in das Infektionsgeschehen einbezogen. Weiterhin 

tragen diese Gruppen das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und müssen 

geschützt werden. Die Bevölkerung solle weiter zu umsichtigem und eigenverantwortlichem 

Handeln in Bezug auf den Infektionsschutz aufgefordert werden. Das Tragen der Masken biete 

eine hohe Wirksamkeit bei geringer individueller Einschränkung. Die Möglichkeit zur 

Anwendung der Maskenpflicht, insbesondere in öffentlichen Räumen, solle grundsätzlich 

beibehalten werden; bei hinreichend niedrigen Infektionszahlen könne sie temporär 

aufgehoben werden, allerdings begleitet von einer klaren Kommunikation zur zeitlichen 

Befristung. Weiterhin sei dem unterschiedlichen Ansteckungsrisiko in Außen- und 

Innenbereichen Rechnung zu tragen. Selbstisolation bei entsprechenden Symptomen und 

anlassbezogene Testungen bleiben in der aktuellen Phase von hoher Wichtigkeit. Die 

zumindest dreifache Impfung erweise sich weiterhin als das effektivste Instrument, um die 

Krankheitslast durch COVID-19 zu minimieren und das Ende der Pandemie schrittweise zu 

erreichen.23 

 

Weiterhin wird die Notwendigkeit einer prioritären Berücksichtigung des Kindeswohls in der 

Pandemie gesehen. Die Pandemie belaste Kinder und Jugendliche aus vielfältigen Gründen 

besonders stark. Dies schließe zum einen, wenn auch in geringerem Ausmaß als in anderen 

Altersgruppen, die primäre Krankheitslast durch die SARS-CoV-2-Infektion selbst ein, zum 

anderen sei allerdings die sekundäre Krankheitslast durch psychische und physische 

Erkrankungen der Kinder und Jugendlichen, besonders schwerwiegend.24 Zudem erfordere 

eine effektive Bekämpfung von Pandemien, Epidemien und anderen außergewöhnlichen 

infektiösen Gefahrenlagen kurze Reaktionszeiten für staatliche Maßnahmen. Sachgerechtes, 

entschiedenes und schnelles Handeln ist essenziell für eine erfolgreiche Ausbruchskontrolle 

sowie für die Abmilderung der gesundheitlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen.25  

 

Einschätzung RKI 

 

Auch das RKI schätzt die aktuelle Entwicklung als sehr besorgniserregend ein und befürchtet, 

dass es zu einer weiteren Zunahme von schweren Erkrankungen und Todesfällen kommen 

                                                           
22   Sechste Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 13. Februar 

2022,  
(zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

 
23     Sechste Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 13. Februar         

2022,  
(zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

24     Siebte Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 17. Februar 
2022, 

       abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2006266/d1318a353eb55a3f1d396b44442
3b357/2022-02-17-siebte-stellungnahme-expertenrat-data.pdf?download=1 (zuletzt aufgerufen am 
28. März 2022). 

25     Achte Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19 vom 08. März 2022, 
     (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
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wird und die verfügbaren intensiv-medizinischen Behandlungskapazitäten überschritten 

werden. Dies betreffe auch die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten für schwere 

Erkrankungen anderer Ursachen. Das RKI rät weiterhin dringend dazu, alle nicht notwendigen 

Kontakte zu reduzieren, Reisen zu vermeiden, AHA+L-Regeln26 einzuhalten sowie größere 

Veranstaltungen und enge Kontaktsituationen, wie z.B. Tanzveranstaltungen und andere 

Feiern im öffentlichen und privaten Bereich abzusagen bzw. zu meiden.27 

 

Entwicklung des Infektionsgeschehens 

 

Hospitalisierung 

 

Am 28. März 2022 wurden insgesamt 354 Hospitalisierungen in Bezug auf COVID-19 

gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz der hospitalisierten Fälle betrug 6,94 Fälle pro 100.000 

Einwohner.28 Das Risiko einer schweren Erkrankung mit Krankenhauseinweisung und in 

einigen Fällen das Risiko eines tödlichen Verlaufs ist bei den älteren Altersgruppen weiterhin 

am höchsten und steigt dabei bereits bei den ab 60-Jährigen gegenüber jüngeren 

Erwachsenen deutlich an. Der Altersmedian der hospitalisierten Fälle liegt in der Meldewoche 

11 / 2022 bei 71 Jahren, während er bei den Infizierten bei 36 Jahren liegt.29  

 

Von schweren Krankheitsverläufen weiterhin am stärksten betroffen sind ungeimpfte 

Menschen in höheren Altersgruppen und Menschen mit vorbestehenden Erkrankungen, die 

das Immunsystem schwächen. Die mit Abstand höchste Hospitalisierungsinzidenz weisen 

weiterhin über 80-Jährige auf. Diese Altersgruppe hat insgesamt das höchste Risiko für eine 

schwer verlaufende Erkrankung und sollte auch durch ein verantwortliches Verhalten der 

jüngeren Altersgruppen vor Infektionen geschützt werden.30  

 

Die Zahl der schweren Atemwegsinfektionen, der sogenannten SARI-Fälle31, ist insgesamt 

seit der KW 02 / 2022 stabil geblieben. In der Altersgruppe ab 80 Jahre kam es in den letzten 

Wochen zu einem Anstieg der Fallzahlen. Die SARI-Fallzahlen liegen insgesamt in KW 11 / 

2022 etwa auf dem Niveau der Vorsaison und damit deutlich unter den Werten der 

vorpandemischen Saisons, in denen es zumeist zwischen Januar und April eine Grippewelle 

gab. In KW 11 / 2022 ist die Zahl der SARI-Fälle in den meisten Altersgruppen niedrig, in der 

Altersgruppe ab 80 Jahre sind die Werte erhöht. In den vergangenen Wochen hat sich die Zahl 

der COVID-SARI-Fälle stabilisiert. So gab es in KW 11 / 2022 rund 6,6 Hospitalisierungen 

                                                           
26  AHA+L bedeutet: Alltagsmaske tragen, Hygieneerfordernisse einhalten, Abstand halten, 

regelmäßig Lüften.  
27  RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, 

Seite 4 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
28     RKI, Täglicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 28. März 2022, Seite 

1, abrufbar unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Maerz_2022/20
22-03-28-de.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

29     RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, 
Seiten 5 und 15 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

30     RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, 
Seite 15, (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

31     „Severe Acute Respiratory Infections“. 
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wegen COVID-SARI / 100.000 Einwohner. Dies entspricht einer Gesamtzahl von etwa 5.500 

neuen Krankenhausaufnahmen wegen COVID-SARI in Deutschland.32 

 

ITS-Auslastung 

 

Die Hospitalisierungsinzidenz aus den Meldedaten und die Hospitalisierungsinzidenz aus der 

syndromischen Surveillance (COVID-SARI) zeigen, dass es in den letzten Wochen während 

der Omikron-Welle zu einer Zunahme der Zahl von Hospitalisierungen gekommen ist. Auch 

die Belastung der ITS-Bettenkapazität ist mit 2.335 auf einer Intensivstation behandelten 

Personen mit COVID-19-Diagnose im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen.33 

Der Anteil an COVID-19-Fällen auf Intensivbetten für Erwachsene liegt bei 10,7 %.34 

 

Neuinfektionen 

 

Am 28. März 2022 betrug die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfizierten 1.700,6 

Fälle je 100.000 Einwohner; die Werte in den Bundesländern lagen zwischen 2.366,6 pro 

100.000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern und 1.123,0 pro 100.000 Einwohner in 

Berlin.35 Die Zahl der Genesenen beläuft sich auf rund 15.873.400,36 was einem Anteil von 

rund 19,07% an der Gesamtbevölkerung (ca. 83,2 Mio.) entspricht. 

  

MPK-Beschlüsse 

 

Vor dem Hintergrund stark steigender Infektionszahlen in allen Bundesländern hatten sich am 

18. November 2021 die damalige Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder zum weiteren Vorgehen verständigt.  

 

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie erfolgte am 21. Dezember 2021 erstmals eine 

Konferenz des neuen Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder. Es folgten weitere Konferenzen am 7. Januar 2022 und am 16. Februar 2022 und 17. 

März 2022. 

 

In der Konferenz vom 16. Februar 2022 einigten sich die Regierungschefinnen und -chefs im 

Wesentlichen auf folgende Punkte: 

 

1. Dreischritt der Öffnungen in Bereichen überregionaler oder grundsätzlicher Bedeutung: 

 

a. Erster Schritt:  

Private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene werden wieder ohne 

Begrenzung der Teilnehmendenzahl möglich. Möglicher Zugang zum Einzelhandel 

                                                           
32  RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, 

Seiten 13, 14 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
33   RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, 

Seite 3 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
34  RKI, Täglicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 28. März 2022, Seite 

1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
35  RKI, Täglicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 28. März 2022, Seite 

1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
36  RKI, Täglicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 28. März 2022, Seite 

1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
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bundesweit für alle Personen ohne Kontrollen; um dem immer noch hohen 

Infektionsrisiko in Innenräumen Rechnung zu tragen, müssen jedenfalls medizinische 

Masken getragen werden. 

 

b. Zweiter Schritt:  

Unter Berücksichtigung der Situation in den Krankenhäusern galten ab dem 4. März 

2022 Lockerungen im Bereich der Zugangserfordernisse zu Gastronomie und zu 

Übernachtungsangeboten, Diskotheken und Clubs sowie überregionalen 

Großveranstaltungen (einschließlich Sportveranstaltungen). Bei Veranstaltungen gab 

es dabei Personenanzahl- und Kapazitätsbeschränkungen. 

 

c. Dritter und letzter Schritt: 

aa.  Ab dem 20. März 2022 sollten unter Berücksichtigung der Situation in den 

Krankenhäusern alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen. Auch die nach 

dem IfSG verpflichtenden Homeoffice-Regelungen entfiel. 

 

bb. Des Weiteren wurde sich darauf geeinigt, dass es niedrigschwelliger 

Basisschutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und zum 

Schutz vulnerabler Gruppen bedarf.  

Aus Sicht der Länder gehören hierzu: 

- Maskenpflichten in den geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen 

sowie in Bussen und Bahnen, 

- das Abstandsgebot, 

- allgemeine Hygienevorgaben, 

- Möglichkeit, in bestimmten Bereichen Testerfordernisse vorzusehen, 

- die Pflicht zur Nachweisführung des Impf-, Genesenen- und Teststatus, 

- weiterhin bereichsspezifische Schutzmaßnahmen für Einrichtungen mit 

vulnerablen Personen (insbesondere Krankenhäuser, Pflege- und vergleichbare 

Einrichtungen). 

2. Appell an die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger  

3. Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung der Impfangebote 

4. Abmilderung der Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche37 

 

b) Impffortschritt/ Effektivität gängiger Impfstoffe 

 

In Deutschland wurden vom 26. Dezember 2020 bis zum 28. März 2022 insgesamt 

171.828.850 Impfungen verabreicht, mit denen 76,5 % der Bevölkerung mindestens eine der 

zwei notwendigen Impfungen gegen COVID-19 erhalten haben. 75,9 % sind bereits vollständig 

gegen COVID-19 geimpft. 58,5 % erhielten eine Auffrischungsimpfung.38  

 

Eine Impfung oder das Überwinden einer Corona-Erkrankung schaffen jedoch keinesfalls eine 

hundertprozentige Sicherheit in Bezug auf eine Ansteckungsgefahr oder Hospitalisierung 

dieser Personengruppen. Durch einen Vergleich des Anteils vollständig Geimpfter unter den 

                                                           
37   Vgl. Videoschaltkonferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder am 16. Februar 2022, abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2005140/6d5d1ba7b997e2231f545f798f67
7382/2022-02-16-mpk-beschluss-data.pdf?download=1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

38   RKI, Täglicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 28. März 2022, Seite 
1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
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hospitalisierten COVID-19-Fällen mit dem Anteil vollständig Geimpfter in der Bevölkerung ist 

es möglich, die Wirksamkeit der Impfung grob abzuschätzen (sog. Screening-Methode nach 

Farrington). Die nach dieser Methode geschätzte Effektivität der Grundimmunisierung 

gegenüber einer Hospitalisierung bei symptomatischer COVID-19-Erkrankung in Deutschland 

liegt für den Zeitraum der Kalenderwochen 08 / 2022 bis 11 / 2022 in der Altersgruppe 5-11 

Jahre bei ca. 15 %, in der Altersgruppe 12-17 Jahre bei ca. 47 %, in der Altersgruppe 18-59 

Jahre bei ca. 49 % und in der Altersgruppe ≥ 60 Jahre bei ca. 75 %.39 Die geschätzte 

Effektivität einer Auffrischungsimpfung gegenüber einer Hospitalisierung bei symptomatischer 

COVID-19-Erkrankung lag für den genannten Zeitraum in der Altersgruppe 12- 17 Jahre bei 

77 %, in der Altersgruppe 18-59 Jahre bei 67 % und in der Altersgruppe ≥ 60 Jahre sogar bei 

ca. 87 %.40 Die Zahlen deuten damit auf eine mit der Zeit abnehmende Effektivität der Impfung 

hin, der mit einer Auffrischungsimpfung begegnet werden kann. Zugleich zeigt sich eine nach 

wie vor anhaltend hohe Effektivität einer Impfung gegen schwere Verläufe, die eine intensiv-

medizinische Behandlung erfordern oder zum Tod führen.41  

 

2.3 Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern  

  

a) Virusvarianten und Infektionsgeschehen 

 

Das Virus ist hoch infektiös. Die neuen Virusvarianten von SARS-CoV-2 verbreiten sich 

besorgniserregend schnell und wirken sich dynamisch auf die Situation im Land aus; dies gilt 

insbesondere für die Omikron-Infektionswelle, in der sich Mecklenburg-Vorpommern derzeit 

befindet. Die aktuelle Entwicklung ist dabei äußerst beunruhigend und es ist zu befürchten, 

dass es zu einer weiteren Zunahme von schweren Erkrankungen und Todesfällen kommen 

wird und die verfügbaren intensiv-medizinischen Behandlungskapazitäten stark belastet 

werden.42 Verstärkt wurde die aktuelle Entwicklung durch die Befürchtung, die sich mittlerweile 

bestätigt hat, dass bei der Omikron-Variante mit einer bisher noch nicht beobachteten Dynamik 

gerechnet wird. Diese Variante ist leichter übertragbar als die anderen Coronavirus SARS-

CoV-2-Varianten, führt auch bei vollständig Geimpften und Genesenen häufig zu, allerdings 

weitaus schwächeren, Infektionen, die weitergegeben werden können43 und zeichnet sich 

damit durch ein Unterlaufen eines bestehenden Impfschutzes aus.44 

                                                           
39   RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, 

Seite 27 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
40     RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, 

Seite 27 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
41     RKI, Wöchentlicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 24. März 2022, 

Seite 29 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
42     RKI, Strategie-Ergänzung zur Bewältigung der beginnenden pandemischen Welle durch die 

SARS-CoV-2-Variante Omikron vom 21. Dezember 2021, Seiten 1 bis 3, abrufbar unter:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/control-covid-2021-
12-21.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

43     RKI, ControlCOVID – Strategie-Ergänzung zur Bewältigung der beginnenden pandemischen 
Welle durch die SARS-CoV-2-Variante Omikron, Stand 21. Dezember 2021), Seiten 1 und 2, 
abrufbar unter:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/control-covid-2021-
12-21.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

44     Erste Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19: Einordnung und 
Konsequenzen der Omikronwelle, 19. Dezember 2021, Seite 1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 
2022); Dritte Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung zu COVID-19: Aktualisierte 
Beurteilung der Infektionslage und notwendiger Maßnahmen, 22. Januar 2022, Seite 1, abrufbar 
unter: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2000790/9d2b24aef2a1745548ba870166
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Hospitalisierung 

 

Die Belegungszahlen der Krankhäuser mit mit COVID-19 infizierten Patientinnen und 

Patienten bleiben weiterhin hoch. Am 28. März 2022 befanden sich insgesamt 753 infizierte 

Personen landesweit in den Krankenhäusern, woraus sich eine Sieben-Tage-Inzidenz der 

Hospitalisierungen von 12,8 ergab. Dabei reichte die Spanne von 5,2 in der Landeshauptstadt 

Schwerin bis 17,8 im Landkreis Vorpommern-Greifswald.45 Dabei sind die Krankenhäuser 

derzeit zum einen durch eine Höchstzahl an aufgrund von Infektionen mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 eingelieferten Patientinnen und Patienten belastet. Zudem kommen sehr viele 

Patienten hinzu, die wegen anderer Erkrankungen, aber dennoch mit COVID-19 im 

Krankenhaus aufgenommen werden und aufgrund der für ihre Isolation und Behandlung 

hohen notwendigen Schutzmaßnahmen zu einer Verschärfung der Belastung führen. 

 

ITS-Auslastung 

 

76 Personen wurden am 28. März 2022 in den Krankenhäusern des Landes intensiv-

medizinisch behandelt.46 Die ITS-Auslastung betrug damit 12,8 %. Sie liegt damit deutlich über 

dem Bundesdurchschnitt von 10,7 %.47 

 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die in den Krankenhäusern tätigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bereits seit mehr als zwei Jahren aufgrund der besonders personalintensiven 

Versorgung von COVID-19-Patienten und der schon vor der Pandemie ohnehin bestehenden 

und nach wie vor anhaltenden äußerst belasteten Personalsituation unverändert erheblichen 

Herausforderungen ausgesetzt sind. Isolationsmaßnahmen und damit verbundene 

Schutzmaßnahmen bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19 

erhöhen den Versorgungsaufwand und reduzieren den flexiblen Personaleinsatz. Der 

Aufwand für die nötigen Untersuchungen zur Diagnostik ist gestiegen (z.B. aufgrund der 

nötigen Desinfektion im Nachgang). Die Abläufe im Operationssaal sind verändert durch die 

erforderlichen hygienischen Maßnahmen bei mit Corona infizierten Patientinnen und Patienten 

(z.B. aufgrund der strikten Trennung des Personals zwischen den OP-Sälen ist kein spontaner 

Personalwechsel möglich). Die Gesamtbettenzahl muss aufgrund der beschriebenen Situation 

reduziert werden. Die Situation im Gesundheitswesen erfährt durch den erheblichen 

Personalausfall aufgrund infizierter oder in Quarantäne befindlicher Mitarbeitender eine 

weitere Verschärfung. Patientinnen und Patienten werden über alle Kliniken des Landes 

bestmöglich verteilt. Auch werden durch die Bevorratung von Behandlungskapazitäten für 

COVID-19-Patientinnen und -Patienten andere wichtige elektive Operationen oder 

Kontrolluntersuchungen für unbestimmte Zeit verschoben.48 Des Weiteren ist die Versorgung 

von Notfällen teilweise eingeschränkt. All dies wirkt sich massiv nachteilig für die Betroffenen 

                                                           
b64b7e/2022-01-22-nr-3-expertenrat-data.pdf?download=1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 
2022). 

45  LAGuS M-V, Kurz-Lagebericht zu SARS-CoV-2-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vom 28. 
März 2022, Seite 1, abrufbar unter: https://www.lagus.mv-
regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie (zuletzt aufgerufen 
am 28. März 2022). 

46  LAGuS M-V, Kurz-Lagebericht zu SARS-CoV-2-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vom 28. 
März 2022, Seite 1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

47   Vgl. Rn. 34. 
48   Risikobewertung zu COVID-19, abrufbar unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html (zuletzt 
aufgerufen am 28. März 2022). 
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aus. Darüber hinaus werden Reha-Kliniken weiterhin als Ersatzkrankenhäuser genutzt, um 

alle Patientinnen und Patienten ordnungsgemäß versorgen zu können. Eine vergleichbar 

kritische Belastung zeigt sich bei der ambulanten ärztlichen Versorgung und im 

Pflegebereich.49 

 

Neuinfektionen 

 

Die Werte der Neuinfektionen erreichen seit Mitte Juli 2021 immer neue Höchststände. 

Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet derzeit im bundesweiten Ländervergleich die höchsten 

Inzidenzwerte der Neuinfektionen.50 

 

Am 28. März 2022 lag der Inzidenzwert der Neuinfektionen landesweit bei 2280,5.51 Insgesamt 

befindet sich die Zahl der Neuinfektionen mit 3.323 im Vergleich zum Vortag neu gemeldeten 

Fällen am 28. März 2022 und derzeit 80.373 infizierten Personen52 auf einem Niveau, das 

einen kontrollierten Umgang mit der Pandemie, insbesondere durch die Nachverfolgung von 

Infektionsketten, fast unmöglich macht und jederzeit die Gefahr eines weiteren Anstiegs der 

Neuinfektionen in sich birgt. Dabei spiegelt die hohe Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen 

den hohen Infektionsdruck in der Bevölkerung wider, der sich aktuell verstärkt in der Belastung 

des Gesundheitswesens abbildet.  

 

In Mecklenburg-Vorpommern dominiert nun die Omikron-Variante, für die in der KW 10 / 2022 

bereits 100 % am Gesamtaufkommen ausgewiesen wird.53 

 

b) Effektivität gängiger Impfstoffe/ Impffortschritt 

 

Im Fokus stehen dabei - neben dem wieder forcierten Auf- und Ausbau einer Testzentren-

Struktur - unverändert auch die Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Da die 

verfügbaren Impfstoffe Schutz vor der Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung 

bieten, geht mit steigenden Impfquoten jedenfalls auch eine Entlastung des 

Gesundheitssystems einher.54 Seit dem 28. Februar 2022 werden in Mecklenburg-

Vorpommern neben Impfungen mit den in Deutschland zugelassenen mRNA-Impfstoffen auch 

Impfungen mit dem proteinbasierten Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax 

angeboten.55 

                                                           
49   Vgl. NDR: „In MV fällt immer mehr Personal wegen Corona-Infektionen aus“, abrufbar unter: 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/In-MV-faellt-immer-mehr-Personal-
wegen-Corona-Infektionen-aus,coronavirus6592.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

50    Vgl. Rn. 35. 
51    LAGuS M-V, Kurz-Lagebericht zu SARS-CoV-2-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vom 28.  

März 2022, Seite 1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
52    LAGuS M-V, Kurz-Lageberichte zu SARS-CoV-2 Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vom    

28. März 2022, Seite 1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
53   SARS-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern: Genetische Analyse und Nachverfolgung, Bericht der 

Universitätsmedizin Greifswald zu durchgeführten Testungen auf Varianten mittels Varianten-PCR 
und Sequenzierung vom 25. März 2022, Seiten 1 und 2, abrufbar unter: https://www.comv-
gen.de/aktueller-bericht/ (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

54 RKI, „Wirksamkeit - Wie wirksam sind die COVID-19-Impfstoffe?“, abrufbar unter: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Wirksamkeit.html (zuletzt 
aufgerufen am 28. März 2022). 

55   Hierzu: Kommunen starten Corona-Schutz mit Novavax-Impfstoff, abrufbar unter: 
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Kommunen-starten-Corona-Schutz-mit-
Novavax-Impfstoff-,coronavirus6522.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022); sowie: 
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In Mecklenburg-Vorpommern haben vom 27. Dezember 2020 bis zum 28. März 2022 

insgesamt mindestens 1.197.294 Personen die Erstimpfung (Grundschutz) erhalten. Hieraus 

ergibt sich eine Impfquote der Landesbevölkerung bei erster Impfung von mindestens 74,3 %. 

Grundimmunisiert sind 74,3 % der Landesbevölkerung. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen 

lag bei 911.306 Personen, was einer Quote von 56,6 % entspricht.56 

 

Wirkung von Schutzmaßnahmen 

 

Durch weiter geltende Einschränkungen sind insbesondere die Wirtschaftsbereiche in 

besonderer Weise betroffen. Die Corona-Müdigkeit nimmt trotz zwischenzeitlicher 

Öffnungsschritte immer weiter zu. Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte und 

Unternehmerinnen und Unternehmer wünschen sich eine dauerhafte Perspektive, um aus der 

Corona-Situation herauszukommen. Um diese geben zu können, ist es unabdingbar, dass alle 

Menschen im Land die Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin konsequent einhalten. Dabei ist 

es unerlässlich, dass im Innenbereich medizinische Masken (zum Beispiel OP-Masken gemäß 

EN 14683) oder Atemschutzmasken (zum Beispiel FFP2-Masken) getragen und die Abstands- 

und Hygieneregeln eingehalten werden. Gerade das Tragen von medizinischen Masken oder 

Atemschutzmasken tragen bei richtiger und konsequenter Anwendung dazu bei, das Risiko 

einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und seinen Mutationen zu reduzieren 

und damit auch einem schweren Krankheitsverlauf entgegenzutreten. Des Weiteren sollten 

die Kontakte eigenverantwortlich auf ein Minimum beschränkt werden, um die Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen. 

 

Die fortbestehenden Einschränkungen der Wirtschaft werden von Seiten des Bundes und des 

Landes in erheblichem Maße mit Unterstützungsmaßnahmen flankiert und dadurch nicht 

unerheblich abgemildert. 

 

Die Überbrückungshilfe des Bundes ist mit mehr als 32 Milliarden Euro an ausgezahlten 

Hilfsleistungen ein zentrales Hilfsinstrument in der Corona-Pandemie.57 Damit werden 

Soloselbständige und Unternehmen unterstützt, die starke Umsatzeinbußen verzeichnen. Die 

Überbrückungshilfe wird deshalb als Überbrückungshilfe IV bis zum 31. März 2022 

fortgeführt.58 

                                                           
Pressemitteilung: MV bereitet sich auf Impfstart von Novavax vor- STIKO-Empfehlung wird zügig 
umgesetzt, abrufbar unter : https://www.regierung-
mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1644345#:~:text=Nuvaxovid%20ist%20ein%
20Proteinimpfstoff%20mit,den%20mRNA%2D%20Impfstoffen%20vergleichbare%20Wirksamkeit.  
(zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

56  LAGuS M-V, Bericht über COVID-19-Impfungen in Mecklenburg-Vorpommern vom 28. März 2022, 
Seite 1, abrufbar unter: https://www.lagus.mv-
regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie/ (zuletzt 
aufgerufen am 28. März 2022). 

57   Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Coronahilfen: Bewilligungen und 
Auszahlungen in Milliarden Euro, Stand 24. Dezember 2021, abrufbar unter: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Wirtschaft/corona-hilfen-fuer-unternehmen-
marginalspalte-IG.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

58   Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Informationen zu den 
Überbrückungshilfen, abrufbar unter: https://www.ueberbrueckungshilfe-
unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Ueberbrueckungshilfe/Ueberbrueckungshilfe-
IV/ueberbrueckungshilfe-iv.html (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
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Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden in Mecklenburg-Vorpommern ca. 81.500 Anträge 

bzw. rund 1.545,3 Millionen Euro an Unternehmenshilfen bewilligt.59 Hierunter fallen die 

branchenoffenen Bundesprogramme Soforthilfe und Überbrückungshilfe einschließlich 

Landesergänzungen sowie November- und Dezemberhilfe, die allgemeinen 

Landesprogramme Härtefallfonds, Liquiditätshilfe und Neustart-Prämie sowie die 

wesentlichen speziellen Landesprogramme zum Schutzfonds Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Auch unterstützt die Landesregierung in der Corona-Krise Künstlerinnen und Künstler, 

Kulturschaffende, Träger der allgemeinen und politischen Weiterbildung sowie Gedenkstätten. 

Die Hilfen sind Teil des MV-Schutzfonds, für den im Kulturbereich 20 Millionen Euro 

bereitgestellt wurden. Hatte dieser Fonds zunächst den Fokus auf die Zeit der Schließung von 

Einrichtungen und der massiven Einschränkungen von Kunst und Kultur gerichtet, so 

unterstützt er nunmehr Kulturschaffende und Träger gleichermaßen während der Phase der 

Wiedereröffnung und Wiederinbetriebnahme von Einrichtungen sowie der Wiederaufnahme 

von Veranstaltungen. Kultureinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern können auch 

weiterhin Förderung aus diesem Fonds erhalten; er ist bis zum 31. Dezember 2022 verlängert 

worden. Davon profitieren sowohl Träger gemeinnütziger Projekte, die eine regelmäßige 

Förderung des Landes erhalten, als auch solche, die keine regelmäßige Förderung 

bekommen. Ebenso wurden die Zuwendungen für die so genannte Säule 7 des MV-

Schutzfonds Kultur verlängert.60 Das kommt allen kulturellen Einrichtungen zugute, die bislang 

eine Förderung des Bundes aus dem Programm NEUSTART Kultur erhalten haben und einen 

Eigenanteil aufbringen müssen. Die Säule 7 des MV-Schutzfonds Kultur ermöglicht den 

Empfängerinnen und Empfängern die Refinanzierung dieses Eigenanteils, sodass 

Künstlerinnen und Künstler oder Kultureinrichtungen mit ihrem Antrag auf Bundesmittel hieran 

nicht mehr scheitern. 

 

Neben den Programmen des Bundes und des Landes zur wirtschaftlichen Bewältigung der 

Folgen der Corona-Pandemie treten weitere Maßnahmen, wie die erweiterten Möglichkeiten 

zur Gewährung von Kurzarbeitergeld sowie branchenspezifische Hilfsprogramme.  

 

Die Landesregierung hält im Hinblick auf die gegenwärtige Lage durch die hochansteckenden 

Virusvarianten, insbesondere auch wegen der Infektionswelle in der Bevölkerung mit der 

Omikron-Variante, weiterhin Anstrengungen und vorausschauendes Handeln für erforderlich, 

um Mecklenburg-Vorpommern auch künftig sicher durch die Pandemie zu führen.  

 

Darüber hinaus muss bei steigenden Fallzahlen mit einer Beeinträchtigung der kritischen 

Versorgungsstrukturen (hierzu gehören unter anderem Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, 

Rettungsdienst, Telekommunikation, Strom- und Wasserversorgung, Transport- und 

Produktionsketten) gerechnet werden. Durch den hohen Krankenstand des Personals in den 

Krankenhäusern, weiter zunehmend positiv getesteten Patienteninnen und Patienten auf den 

                                                           
59   Berücksichtigt sind dabei die branchenoffenen Bundesprogramme Soforthilfe und 

Überbrückungshilfen einschließlich Landesergänzungen sowie November- und Dezemberhilfe mit 
aktuellem Stand, die allgemeinen Landesprogramme Härtefallfonds, Liquiditätshilfe und Neustart-
Prämie mit aktuellem Stand sowie die wesentlichen speziellen Landesprogramme mit Stand des 
letzten Monitoringberichts zum MV-Schutzfonds, hier: 31. Dezember 2021. 

60   Information der Landesregierung über das Coronavirus SARS-CoV-2 in Mecklenburg-
Vorpommern, abrufbar unter: https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Dateien/192-
21%2BKulturhilfen%2Bverl%C3%A4ngert.pdf (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
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Normalstationen sowie Intensivstationen sowie ersten Flüchtlingen aus der Ukraine kommt es 

aus Sicht der Cluster-Manager ggf. zu einer Handlungsunfähigkeit des Versorgungsbereichs 

im gesamten Land; bis hin zu der Tatsache, dass es zu Ausfällen der Notfallversorgung 

kommen kann. Mithin besteht aufgrund einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage 

eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten im Sinne des § 28a Absatz 8 IfSG in allen 

Teilen des Landes. 

 

3. Corona-LVO M-V 

 

Zum Zwecke des Infektionsschutzes und der damit verbundenen Verhinderung der 

Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des 

Gesundheitssystems hat sich der Verordnungsgeber entschlossen, in dem ihm durch das IfSG 

zur Verfügung stehenden Rahmen eine Verordnung zu erlassen.  

 

Landtagsbeschlüsse 

In der 16. Sitzung des Landtages Mecklenburg-Vorpommerns am Donnerstag, dem 24. 

März 2022, wurde der Antrag der Landesregierung „Feststellung nach § 28a Abs. 8 

Infektionsschutzgesetz“- Drucksache 8/53861 -beraten und angenommen. 

Damit hat der Landtag festgestellt, dass mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Virus-

Variante BA.2 der Corona-Virus-Krankheit 2019 (COVID-19) in den Landkreisen 

Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis 

Rostock, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen sowie in den kreisfreien Städten 

Landeshauptstadt Schwerin und Hanse- und Universitätsstadt Rostock weiterhin durch eine 

epidemische Ausbreitung der Corona-Virus-Krankheit 2019 (COVID-19) die konkrete Gefahr 

einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage mit einer Überlastung der 

Krankenhauskapazitäten im Sinne des § 28a Abs. 8 IfSG besteht. 

Dabei wurden neben der Anzahl der Neuinfektionen auch die bisher geltenden Parameter des 

§ 28a Absatz 3 IfSG zur Beurteilung der Gefahrenlage herangezogen, da in § 28a Absatz 8 

Satz 3 IfSG auf die Regelung Bezug genommen wird. Nach § 28a Absatz 3 IfSG ist 

wesentlicher Maßstab für die weitergehenden Schutzmaßnahmen insbesondere die Anzahl 

der in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in ein Krankenhaus 

aufgenommenen Personen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Weitere 

Indikatoren sind die unter infektionsepidemiologischen Aspekten differenzierte Anzahl der 

Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben 

Tagen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und die Anzahl der 

gegen COVID-19 geimpften Personen. 

 

Folgende konkrete und lokale Begebenheiten wurden dabei durch den Landtag analysiert und 

beurteilt (Stand 23.03.2022): 

 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock: In Rostock lag die Sieben-Tage-Inzidenz der 

Hospitalisierungen bei 6,7 pro 100.000 Einwohner (Stufe Orange) bei einer ITS-Auslastung 

                                                           
61   Abrufbar unter: https://www.dokumentation.landtag-

mv.de/parldok/dokument/52272/feststellung_nach_28a_abs_8_infektionsschutzgesetz.pdf (zuletzt 
aufgerufen am 28. März 2022); siehe auch das Beschlussprotokoll, abrufbar unter: 
https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/dokument/52273/beschlussprotokoll_8_16.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
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von 11,9 % und einer Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner von 

2.444,7. Im Vergleich zum Vortag wurden 1.035 neue Fälle gemeldet. Es gab einen Todesfall 

zu beklagen. 

Landeshauptstadt Schwerin: In Schwerin lag die Sieben-Tage-Inzidenz der 

Hospitalisierungen bei 9,4 pro 100.000 Einwohner (Stufe Rot) bei einer ITS-Auslastung von 

12,7 % und einer Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner von 

2.611,7. Im Vergleich zum Vortag wurden 737 neue Fälle gemeldet. Es gab vier Todesfälle zu 

beklagen. 

Mecklenburgische Seenplatte: Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte betrug die 

Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen 15,5 pro 100.000 Einwohner (Stufe Rot) bei 

einer ITS-Auslastung von 11,6 % und einer Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 

100.000 Einwohner von 1.186,2. Im Vergleich zum Vortag wurden 581 neue Fälle gemeldet.  

Landkreis Rostock: Im Landkreis Rostock lag die Sieben-Tage-Inzidenz der 

Hospitalisierungen bei 10,6 pro 100.000 Einwohner (Stufe Rot) bei einer ITS-Auslastung von 

11,9 % und einer Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner von 

3.275,4. Der Landkreis Rostock hatte damit die höchste Inzidenz der Neuinfektionen des 

Landes. Im Vergleich zum Vortag wurden 1.221 neue Fälle gemeldet. Es gab zwei Todesfälle 

zu beklagen. 

Vorpommern-Rügen: Im Landkreis Vorpommern-Rügen lag die Sieben-Tage-Inzidenz der 

Hospitalisierungen bei 16,9 pro 100.000 Einwohner (Stufe Rot) bei einer ITS-Auslastung von 

16,4 %. Damit hat dieser Landkreis die höchste ITS-Auslastung. Die Sieben-Tage-Inzidenz 

der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag bei 2.416,8 und es wurden 1.464 neue Fälle 

gemeldet. Es waren zwei Todesfälle zu beklagen. 

Nordwestmecklenburg: In Nordwestmecklenburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz der 

Hospitalisierungen bei 3,8 pro 100.000 Einwohner (Stufe Gelb). Allerdings lag auch dort die 

ITS-Auslastung mit 12,7 % auf einem sehr hohen Niveau. In der Gesamtschau mit einem Wert 

von 1.334 neu gemeldeten Fällen und einer Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 

100.000 Einwohner von 2.499,8 spiegelt sich dort der hohe Infektionsdruck wider, der sich 

verstärkt in der Belastung des Gesundheitswesens abbildet. Die Belastung des 

Gesundheitswesens resultiert auch aus den hohen notwendigen Schutzmaßnahmen für 

Patientinnen und Patienten mit COVID-19 und dem erheblichen Personalausfall aufgrund 

infizierter oder in Quarantäne befindlicher Mitarbeitender. Auch im Klinik-Cluster I (SN, NWM, 

LUP) betrug der Personalausfall über 20%. Insgesamt befand sich der Landkreis in der 

risikogewichteten Stufenkarte des LAGuS auf Stufe Orange. Auch hier gab es drei Todesfälle 

zu beklagen.  

Vorpommern-Greifswald: Im Landkreis Vorpommern-Greifswald lag die Sieben-Tage-

Inzidenz der Hospitalisierungen bei 22,5 pro 100.000 Einwohner (Stufe Rot). Damit hatte 

dieser Landkreis die höchste Hospitalisierungsrate des gesamten Landes. Die ITS-Auslastung 

lag im Vergleich zu den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten ebenfalls auf dem 

Tageshöchststand von 16,4 %. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 

Einwohner lag bei 2.564,3. Hinzu kamen 1.652 neue Fälle und vier Todesfälle. 

Ludwigslust-Parchim: Im Landkreis Ludwigslust-Parchim lag die Sieben-Tage-Inzidenz der 

Hospitalisierungen bei 11,8 pro 100.000 Einwohner (Stufe Rot) bei einer ITS-Auslastung von 

12,7 % und einer Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner von 

2.737,4 mit insgesamt 1.156 neuen Fällen.  
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Die epidemische Lage in Mecklenburg-Vorpommern war regional übergreifend vergleichbar 

gelagert. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt in Mecklenburg-Vorpommern erfüllte mithin 

zum Beschlusszeitpunkt die strengen Voraussetzungen einer lokal begrenzten konkreten 

Gefahr einer bedrohlichen Infektionslage, sodass sich nach Ansicht des Landtags jede dieser 

maßgeblichen Gebietskörperschaften für sich in der nach § 28a Absatz 8 IfSG geforderten 

Ausnahmesituation befindet.  

Darüber hinaus hat der Landtag die Anwendbarkeit folgender Maßnahmen in den genannten 

Gebietskörperschaften festgestellt: 

 

- die grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske oder medizinischen 

Maske in Innenbereichen und dringender Empfehlung zum Tragen im Außenbereich immer 

dann, wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann; 

- das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern, ersatzweise bei Sitzplätzen die 

Gewährleistung des sogenannten Schachbrettmusters; 

- die Fortschreibung der 3G-Regel entsprechend den Übergangsvorschriften; 

- die Fortschreibung des 2G-Optionsmodells entsprechend den Übergangsvorschriften; 

- die Fortschreibung der 2G-Plus-Regel in Clubs, Diskotheken entsprechend den 

Übergangsvorschriften; 

- die Aufrechterhaltung der Pflicht zum Vorhalten von Hygienekonzepten entsprechend den 

Übergangsvorschriften. 

 

Die getroffenen Feststellungen sind bis zum 27. April 2022 befristet. An diesem Tag wird der 

Landtag erneut zusammenkommen und die Lage bewerten. 

 

Regelungsinhalte Corona-LVO M-V 
 
Aufgrund der dargestellten Umstände enthält die Corona-LVO M-V folgende Regelungen: 

Dabei ist sie zur besseren Verständlichkeit in einen Allgemeinen (§§ 162 bis 6) und einen 

Besonderen Teil (§§ 7 bis 19) unterteilt, denen sich die Schlussvorschriften (§§ 20 bis 25) 

anschließen. Die Maßnahmen der §§ 7 und 8 beruhen dabei auf § 28a Absatz 7 IfSG und 

gelten mithin unabhängig von etwaigen Feststellungen durch den Landtag im Sinne von § 28a 

Absatz 8 IfSG. Die Anwendung der Maßnahmen der § 8 Absatz 3 sowie der §§ 9 bis 19 ist 

hingegen an das Vorliegen solcher Feststellungen geknüpft.63 

 

Zu § 1 (Ziel und Anwendungsbereich) 

§ 1 benennt insbesondere in Satz 1 Ziel und Anwendungsbereich der Corona-LVO M-V. 

Die Verordnung regelt notwendige Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 und zu dessen Eindämmung zum Zwecke des 

Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger sowie der Vermeidung einer Überlastung 

des Gesundheitssystems des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie gilt ergänzend und 

vorbehaltlich vorrangiger bundesrechtlicher Bestimmungen, insbesondere zum Arbeits- und 

Infektionsschutz. Die besonderen Regelungen der Verordnungen nach § 24 bleiben unberührt. 

 

                                                           
62 Paragraphen ohne Gesetzesbezeichnung sind solche der Corona-LVO M-V. 
63 Vgl. Begründung zu § 6. 
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Das benannte Ziel ergibt sich bereits aus der zugrunde liegenden Rechtsgrundlage des § 32 
Satz 1 und 2 i. V. m. § 28 Absatz 1 sowie mit den §§ 28a, 29 und 30 Absatz 1 Satz 2 des IfSG. 
Die Corona-LVO M-V dient der Verwirklichung dieses Ziels im Zuständigkeitsbereich der 
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern.  

Satz 2 dient der Klarstellung des Anwendungsbereiches und der Abgrenzung zu 
bundesrechtlichen und spezialgesetzlichen Regelungen. Nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 
GG und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 GG unterfallen das Arbeitsrecht einschließlich des 
Arbeitsschutzes sowie die Maßnahmen zum Infektionsschutz dem Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebung. Hier haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, 
solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz 
Gebrauch gemacht hat. In Bezug auf den Arbeitsschutz macht das Land Mecklenburg-
Vorpommern hiervon in der Corona-Landesverordnung keinen Gebrauch. 

Mit § 32 Satz 1 IfSG hat der Bundesgesetzgeber die Landesregierungen ermächtigt, auch 
durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten zu erlassen, unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach 
den §§ 28, 28a und 29 bis 31 IfSG maßgebend sind.  

Existieren für einen insoweit geregelten Bereich bundesrechtliche Bestimmungen, gehen 
diese grundsätzlich landesrechtlichen Bestimmungen vor.  

In § 24 überträgt die Landesregierung ihre Befugnis nach § 32 Satz 1 IfSG gemäß § 32 Satz 
2 IfSG auf andere Stellen.  

 

Zu § 2 (Eigenverantwortung) 

Dem eigenverantwortlichen Verhalten der Bürgerinnen und Bürger kommt im Hinblick auf die 

Corona-Pandemie eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird der Grundsatz der 

Eigenverantwortung den weiteren Normen vorangestellt und inhaltlich ausgeführt. 

Zu Absatz 1 

Dementsprechend ist unabhängig von konkreten Vorgaben dieser Verordnung jede Bürgerin 

und jeder Bürger zum Eigenschutz und dem Schutz aller anderen nachhaltig aufgerufen, die 

grundlegenden Regeln zu Abstand, Hygiene, Atemschutz und Lüftung von Räumlichkeiten 

(sogenannte „AHAL-Regeln“) zu beachten. Jeder hat in eigener Verantwortung das 

persönliche Risiko einer Infektion und das von Kontaktpersonen abzuschätzen.  

Zu Absatz 2 

Darüber hinaus wird klargestellt, dass - soweit im Rahmen der Regelungen des Abschnitts II 

für die Inanspruchnahme eines Angebotes oder die Teilnahme an einem Ereignis keine Plicht 

zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske vorgesehen ist oder § 8 

Absatz 3 sowie die §§ 9 bis 19 mangels Feststellung einer epidemiologischen Gefahrenlage 

durch den Landtag keine Anwendung finden - das Tragen einer solchen dringend empfohlen 

wird, insbesondere wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gemäß § 9 Absatz 1 nicht 

eingehalten werden kann. 

Zu Absatz 3 

Es werden eigenverantwortliche, freiwillige Schnell- und Selbsttests vor und nach 

risikobehafteten Kontakten (insbesondere zu einer größeren Anzahl von Personen) und die 

Nutzung der Corona-Warn-App als besonders wirksame Mittel zum Selbstschutz und zur 

Kontrolle des Pandemiegeschehens zum Wohle aller dringend empfohlen. 
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Zu Absatz 4 

Schließlich wird den verantwortlichen Personen empfohlen, im Rahmen von Angeboten oder 

Ereignissen, den teilnehmenden Personen eine QR-Code-Registrierung für die Corona-Warn-

App des Robert-Koch-Institutes anzubieten. 

 

Zu § 3 (Begriffsbestimmungen) 

Diese Vorschrift enthält die für die Corona-LVO M-V notwendigen Begriffsbestimmungen. 

Zu Absatz 1 

Bezüglich der Begriffe der asymptomatischen Person, der typischen Symptome einer Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, geimpften Person und des Impfnachweises, genesenen 

Person und des Genesenennachweises sowie getesteten Person und Testnachweises wird 

dabei auf die Begriffsbestimmungen des § 2 Nummern 1 bis 6 der SchAusnahmV  

verwiesen. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 sind weitere - im Gesamtkontext der Verordnung relevante - Begriffsbestimmungen 

aufgeführt. 

Ein Selbsttest ist ein von der Person selbst oder ihrer sorgeberechtigen Person 

vorgenommener Test auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Nummer 1). 

Ein Schnelltest ist ein durch geschultes Personal vorgenommener PoC-Antigentest auf das 

Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Nummer 2). 

Ein Nukleinsäurenachweis ist eine Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2, nach Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, zum 

Beispiel PCR, PoC-NAAT (Nummer 3). 

Eine medizinische Maske ist eine Maske, die die Anforderungen einer OP-Maske nach EN 

14683 oder vergleichbare Anforderungen erfüllt (Nummer 4).  

Eine Atemschutzmaske ist eine Maske gemäß der Anlage zur Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung, die nicht über ein Auslassventil verfügen darf, zum Beispiel eine FFP2-Maske 

(Nummer 5). 

Ein Angebot ist eine Veranlassung einer möglichen oder tatsächlichen Zusammenkunft 

mehrerer Personen in den in § 11 Absatz 3 sowie in § 14 aufgeführten Bereichen (Nummer 

6). Damit umfasst dieser Begriff typische Angebote zum Beispiel des Einzelhandels, 

Dienstleistungen aber auch Veranstaltungen sowie spezialgesetzlich normierte 

Veranstaltungen wie beispielsweise Messen oder Märkte. Im Rahmen der Verwendung des 

Begriffs "Angebot" in der Corona-LVO M-V soll also eine Gesamtheit von 

Lebenssachverhalten umschrieben und zusammengefasst werden; diese Zusammenfassung 

tritt neben die spezialgesetzlichen Definitionen.  

Ein Ereignis ist eine mögliche oder tatsächliche Zusammenkunft mehrerer Personen im 

Rahmen von Versammlungen, Sitzungen kommunaler Gremien, Wahlen, Trauungen und 

Beisetzungen, Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften, gesetzlich oder 

satzungsmäßig vorgesehenen Veranstaltungen und Versammlungen von Vereinen, 

Verbänden und Parteien (Nummer 7). 
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Eine verantwortliche Person ist eine natürliche oder juristische Person, die Einfluss darauf hat, 

welche Personen ihr Angebot in Anspruch nehmen oder nehmen dürfen oder an dem Ereignis 

teilnehmen oder teilnehmen dürfen (Nummer 8). 

Eine teilnehmende Person ist eine Person, die ein Angebot in Anspruch nimmt oder nehmen 

will oder an einem Ereignis teilnimmt oder teilnehmen will (Nummer 9). 

Ein Hausstand sind gemeinsam in einem Haushalt lebende Personen sowie Ehegatten, 

eingetragene Lebenspartner und nichteheliche Lebensgemeinschaften, die nicht gemeinsam 

in einem Haushalt leben; zum Hausstand gehören auch Kinder bis zur Vollendung des 14. 

Lebensjahres, die diesem Hausstand zugeordnet sind, sowie Begleitpersonen, die zur 

Betreuung eines Menschen mit Behinderung erforderlich sind (Nummer 10). 

Ein 3G-Erfordernis (3G) ist die Regelung, dass an einem Angebot oder Ereignis ausschließlich 

geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen dürfen und dass dies durch die 

verantwortliche Person zu gewährleisten ist (Nummer 11). 

Ein 2G-Erfordernis (2G) ist die Regelung, dass an dem Angebot oder Ereignis ausschließlich 

geimpfte oder genesene Personen teilnehmen und dass dies durch die verantwortliche Person 

zu gewährleisten ist (Nummer 12).  

Ein 2G-Plus-Erfordernis (2G-Plus) ist ein 2G-Erfordernis, bei dem durch die verantwortliche 

Person zusätzlich zu gewährleisten ist, dass die teilnehmenden Personen auch getestet sind 

(Nummer 13). 

 

Zu § 4 (Testerfordernis und -verfahren) 

In § 4 werden die Maßgaben geregelt, die im Rahmen von Testerfordernissen und -verfahren 

gelten. 

Neben der Impfung weiterer Bevölkerungsteile können in großem Umfang durchgeführte Tests 

auf eine Infektion mit dem Corona-Virus das künftige Pandemiegeschehen positiv 

beeinflussen. Die Tests können mit Präzision feststellen, ob jemand bereits im Zeitpunkt der 

Testung und vor Teilnahme an einem Angebot oder Ereignis die SARS-CoV-2-Viren in sich 

trägt. So können die direkten oder möglichen Kontaktpersonen vor einer Ansteckung geschützt 

werden. Die Landesregierung hat in diesem Zusammenhang landesweit ein flächendeckendes 

Angebot von Schnelltestzentren und -möglichkeiten geschaffen; dieses Angebot wird auf 

absehbarer Dauer aufrechterhalten. Regelmäßige Testungen können dabei unterstützen, 

auch Infektionen ohne Krankheitssymptome zu erkennen. Der Effekt ist dabei erheblich 

größer, wenn möglichst viele Bereiche in die Testungen einbezogen und das Verfahren 

einheitlich und für die Betroffenen praktikabel gestaltet werden kann.  

Mit den Testungen wird schließlich auch die Zielsetzung verfolgt, weitergehende 

Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Ein Verstoß gegen das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Absatz 1 

GG liegt nicht vor. Dass die Nutzung einer Vielzahl von Angeboten und Ereignissen von der 

Vorlage eines negativen Testergebnisses abhängig gemacht wird, stellt ein geeignetes Mittel 

zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 dar. Ziel der Tests ist es, den 

Anstieg des Infektionsgeschehens auf eine Größe zu senken, die eine Überforderung des 

Gesundheitssystems vermeidet. Die Regelungen mit Bezug zu notwendigen 

Testerfordernissen für bestimmte Bereiche führen auch nicht zu einer unangemessenen 

Belastung der Betroffenen. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um eine 
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„Testpflicht“ handelt, sondern es jedermann freigestellt ist, ob sie oder er an den betreffenden 

Angeboten oder Ereignissen teilnimmt.  

Die Teilnahme an Angeboten und Ereignissen nur unter Vorlage eines negativen 

tagesaktuellen Testergebnisses stellt ein milderes Mittel gegenüber einem vollständigen 

Ausschluss dar, der den Betroffenen jegliche Entscheidungsfreiheit nehmen würde. Die 

bestehende Test-Infrastruktur stellt nach der Intention des Verordnungsgebers einen ganz 

wesentlichen Baustein dar, um bei diesen Angeboten die Gewährleistung von bestimmten 

Grundfreiheiten zu ermöglichen. Da die Möglichkeiten einer Testung inzwischen weit verbreitet 

und mit keinen, zumindest aber mit nur geringen Kosten verbunden sind, ist dies den 

Betroffenen auch zumutbar. Ein tiefgreifender Eingriff in die körperliche Unversehrtheit (Artikel 

2 Absatz 2 Satz 1 GG) liegt in Ermangelung einer Pflicht zur Vornahme eines Tests nicht vor. 

Gleiches gilt für die Weitergabe sensibler Gesundheitsdaten an das Gesundheitsamt im Falle 

eines positiven Test-Ergebnisses. Ein dadurch bewirkter Eingriff in das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 GG i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 GG) ist 

zudem gerechtfertigt. Angesichts der gravierenden und teils irreversiblen Folgen, die ein 

weiterer unkontrollierter Anstieg der Zahlen von Neuansteckungen für Leben und Gesundheit 

einer unbestimmten Vielzahl von Menschen haben kann, treten bei einer Güterabwägung die 

Rechte des Einzelnen auf die Inanspruchnahme gewisser Angebote ohne vorherige 

Testdurchführung hinter dem überragenden öffentlichen Interesse an der Eindämmung der 

Ausbreitung der Corona-Pandemie zurück. 

Zu Absatz 1 

Danach werden Testerfordernisse erfüllt, wenn ein Testnachweis vorgelegt wird, der ab dem 

Zeitpunkt der Entnahme des Abstrichs nicht älter als 24 Stunden oder im Falle eines 

Nukleinsäurenachweises nicht älter als 48 Stunden ist. Diese Besserstellung von 

Nukleinsäurenachweisen resultiert aus ihrer (im Vergleich zu Antigentests) höheren 

Sensitivität und Spezifität. 

Zu Absatz 2 

Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr sind von den Testerfordernissen 

ausgenommen. Das Gleiche gilt außerhalb der Ferien für Schülerinnen und Schüler, die aktuell 

einer Teststrategie an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen gemäß der Schul-

Corona-Verordnung unterfallen.  

Mit dieser Ausnahme sollten insbesondere die Schulkinder keine weiteren zu den ohnehin im 

Rahmen des Schulbetriebs vorgenommenen Testungen vornehmen müssen. Hinzu kommt, 

dass das Risiko eines schweren Verlaufs bei Kindern geringer ist, als bei Erwachsenen.64 

Durch das Coronavirus SARS-CoV-2 bedingte Todesfälle im Kindes- und Jugendalter sind 

sehr selten.65 Mithin wäre diese doppelte Testverpflichtung weder erforderlich noch 

verhältnismäßig. 

Die Altersgrenze, bis zu der von in der Corona-LVO M-V geregelten Testerfordernissen eine 

Befreiung erfolgt, wird für Kinder auf das siebente Lebensjahr festgesetzt (Satz 1). Hiermit wird 

dem Umstand Rechnung getragen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Kinder erst mit 

                                                           
64   Weniger als 1 pro 10.000 SARS-CoV-2-infizierter 5-11-jähriger Kinder ohne Vorerkrankungen wird 

wegen einer therapiebedürftigen COVID-19-Erkrankung hospitalisiert; vgl. RKI, Epidemiologisches 
Bulletin vom 6. Januar 2022, Seite 28, abrufbar unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/01_22.pdf?__blob=publicatio
nFile (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

65   RKI, Epidemiologisches Bulletin vom 6. Januar 2022, Seite 28, (zuletzt aufgerufen am 28. März 
2022). 
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sieben Jahren eingeschult wird. Es ist dabei epidemiologisch vertretbar, alle Kinder bis zum 

vollendeten siebenten Lebensjahr von sämtlichen Testpflichten der Corona-LVO M-V zu 

befreien. 

Zu Absatz 3 

Soweit Testerfordernisse bestehen und kein Testnachweis vorgelegt werden kann, kann im 

Rahmen der Verfügbarkeit ein Selbsttest unter Aufsicht der verantwortlichen Person in einem 

hierfür vorgesehenen Bereich durchgeführt werden (Satz 1). Der Selbsttest kann entweder zur 

Verfügung gestellt oder selbst mitgebracht werden. Wird bei einer Person ein Test auf 

Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorgenommen oder begleitet und 

ist das Testergebnis negativ, ist dem Getesteten auf Wunsch ein wahrheitsgemäßer Nachweis 

über das negative Testergebnis auszuhändigen oder mittels einer IT-gestützten Anwendung 

zur Verfügung zu stellen. 

Diese Regelung bietet den Bürgerinnen und Bürger die der Lebenswirklichkeit Rechnung 

tragende Möglichkeit, im Rahmen der Verfügbarkeit auch in den Räumlichkeiten des jeweiligen 

Angebots einen überwachten Selbsttest durchzuführen. Mit dieser bürgerfreundlichen 

Regelung werden zudem die Testzentren entlastet. Da der Test unter Aufsicht durchzuführen 

ist, wird durch die Möglichkeit der Erlangung eines entsprechenden Nachweises zu den in 

Testzentren durchgeführten Schnelltests insoweit ein Gleichklang hergestellt, als dass auch 

damit innerhalb der Voraussetzungen des Absatzes 1 (insbesondere des Zeitrahmens von 24 

Stunden) bezüglich der Inanspruchnahme von weiteren Angeboten die Testerfordernisse 

erfüllt werden. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 enthält datenschutzrechtliche Anforderungen, Dokumentations- Vorlage- sowie 

Löschungspflichten im Zusammenhang mit den nach Absatz 3 schriftlich ausgestellten 

Nachweisen, sowie die Pflicht zur Verwendung der Anlage II bei Ausstellung solcher 

Nachweise. Die geregelte Dokumentationspflicht gilt dabei nicht, wenn der Nachweis nur für 

die Inanspruchnahme des Angebots vor Ort berechtigt oder das Testergebnis positiv ist und 

die Anlage II nicht ausgehändigt oder ein digitaler Nachweis nicht erstellt wird. 

Durch diese Regelungen wird dem Schutz personenbezogener Daten und mithin dem Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 

Absatz 1 GG Rechnung getragen. Die enthaltene Dokumentations- und Vorlagepflichten 

dienen der Verhinderung beziehungsweise Aufdeckung von etwaigem Missbrauch von 

Testzertifikaten. 

 

Zu § 5 (Isolation) 

§ 5 enthält Bestimmungen zur Absonderung von infizierten Personen (Isolation). 

Zu Absatz 1 

Werden etwa mit dem Coronavirus Infizierte, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 

oder Ausscheider festgestellt, so ermöglicht § 28 Absatz 1 in Verbindung mit § 28a und § 30 

IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der 

Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist; insbesondere können Personen 

verpflichtet werden, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten 

Bedingungen zu verlassen oder von der zuständigen Behörde bestimmte Orte oder öffentliche 

Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. 
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Zum Schutze der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern ist daher zur Limitierung des 

Eintrages und damit zur Vermeidung einer schnellen Verbreitung neuer Virusvarianten eine 

Absonderung dringend geboten, sofern der Verdacht einer Erkrankung besteht 

beziehungsweise der Nachweis einer Infektion erfolgt. 

Personen mit einem positiven Testergebnis im Hinblick auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf 

direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung 

ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich dort für einen Zeitraum von zehn Tagen 

ständig zu isolieren. Handelt es sich bei dem positiven Testergebnis nicht um einen 

Nukleinsäurenachweis, hat die positiv getestete Person einen solchen zu veranlassen und 

vornehmen zu lassen. Dies resultiert aus der (im Vergleich zu Antigentests) besseren 

Sensitivität und Spezifität von Nukleinsäurenachweisen. Die Isolation wird für die Dauer, die 

im Zusammenhang mit der Durchführung eines solchen Testes erforderlich ist, ausgesetzt. 

Bestätigt der Test keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, endet die Isolation.  

Eine Absonderung in der Haupt- oder Nebenwohnung oder in einer anderen, eine 

Absonderung ermöglichende Unterkunft, ist gemäß § 30 Absatz 1 und Absatz 2 des IfSG in 

diesen Fällen geeignet und erforderlich. Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass eine 

zügige Isolation ansteckungsverdächtiger Personen der wirksamste Schutz gegen eine 

Ausbreitung des Virus ist. 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Wissenschaft ist eine zehntägige Isolation nach einer 

Infektion mit der sich im Vordringen befindlichen Omikron-Variante ausreichend, da die Zeit 

der Virusausscheidung gegenüber anderen Varianten verkürzt zu sein scheint und 

grundsätzlich das Risiko schwerer Verläufe deutlich reduziert ist. Um der Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 entgegenzutreten und eine Überlastung des Gesundheitssystems 

zu vermeiden, ist daher diese Isolationsdauer erforderlich aber auch hinreichend. 

Diesen Personen ist es in dem genannten Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu 

empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören, oder die Unterkunft ohne Zustimmung der 

zuständigen Gesundheitsbehörde zu verlassen. Der Empfang von Besuch würde dem Sinn 

und Zweck der Absonderung und dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu 

verlangsamen und einzudämmen, zuwiderlaufen. Unter einem Besuch wird hierbei nicht der 

Aufenthalt in der Wohnung oder Unterkunft von Personen verstanden, die diese aus triftigen 

Gründen betreten müssen. Solch ein triftiger Grund liegt beispielsweise in der Pflege einer im 

Haushalt lebenden Person. 

Diese Einschränkungen der Fortbewegungsfreiheit von infizierten Personen sind erforderlich, 

um einen epidemiologischen Mindestschutz Dritter zu gewährleisten. 

Zu Absatz 2 

Die Absonderungsdauer kann auf sieben Tage verkürzt werden, sofern die betroffene Person 

nach Ablauf dieses Zeitraums über einen tagesaktuellen Nachweis über einen negativen 

Schnelltest oder einen Nukleinsäurenachweis verfügt und sie zuvor 48 Stunden keine 

typischen Symptome auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweist. Auf 

Verlangen der zuständigen Gesundheitsbehörde ist der Testnachweis dieser vorzulegen. 

Unter den genannten Voraussetzungen (Negativtest und 48-stündige Symptomfreiheit) ist eine 

siebentägige Isolation in diesem Sinne ausreichend. Darüber hinaus wird mit der Verkürzung 

gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, dass dringend benötigtes Fachpersonal wieder seine 

Arbeit aufnehmen kann und in der Folge den, bei den ausgewiesenen hohen Infektionszahlen 

möglichen, Ausfällen vieler Beschäftigter entgegenzutreten.  
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Zu § 6 (Epidemiologische Gefahrenlage) 

Zu Absatz 1 

Gemäß § 28a Absatz 8 Satz 1 IfSG kann der Landtag unter bestimmten Voraussetzungen das 

Bestehen einer konkreten Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage in einem 

Landkreis oder einer kreisfreien Stadt sowie die Anwendung konkreter Maßnahmen 

feststellen. Nur wenn und nur solange der Landtag diese Feststellungen getroffen hat, gelten 

die an diese epidemiologische Gefahrenlage66 geknüpften Schutzmaßnahmen des § 8 Absatz 

3 sowie der §§ 9 bis 19. Die Vorschrift und mithin die daran anknüpfenden, zuvor genannten 

Schutzmaßnahmen stehen dabei stets in vollständiger Abhängigkeit zu einem entsprechenden 

Landtagsbeschluss. Eine Feststellung trifft die Verordnung selbst nicht. Durch die in der 

gegenständlichen Vorschrift etablierte Differenzierung zwischen den Schutzmaßnahmen in 

§ 28a Absatz 7 IfSG (sogenannte Basismaßnahmen) und denjenigen in § 28a Absatz 8 IfSG 

(sogenannter Hotspot) soll eine flexibel auf etwaige Landtagsbeschlüsse reagierende 

„Schalterfunktion“ implementiert werden. 

Damit befindet sich die Corona-LVO M-V innerhalb der Grenzen des Tatbestandes ihrer 

Ermächtigungsgrundlagen, insbesondere des § 28a Absatz 8 IfSG.  

Unabhängig von der Frist nach § 28a Absatz 8 Satz 4 IfSG kann die Feststellung des 

Landtages, dass die konkrete Gefahr in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt besteht, 

bereits vor dem Ablauf der drei Monate durch den Landtag aufgehoben werden. Die genannten 

Schutzmaßnahmen finden dann keine Anwendung. Die entsprechende Vorschrift des Satz 2 

dient mithin der Klarstellung aus Transparenzgründen für die Adressatinnen und Adressaten 

der Norm, mithin der Bürgerinnen und Bürger.  

Zu Absatz 2 

Das für Gesundheit zuständige Ministerium gibt den Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in dem 

oder in der die Maßnahmen nach dem § 8 Absatz 3 sowie den §§ 9 bis 19 Anwendung finden, 

sowie den Tag, ab dem die oben genannten Maßnahmen in Kraft treten beziehungsweise 

außer Kraft treten, durch Veröffentlichung im Internet unter 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Bekanntmachung/ 

bekannt. 

Die Bekanntgabe versteht sich dabei – ohne eigenständigen Regelungsgehalt – als reiner 

Publizitätsakt und dient gleichermaßen der Information der Bürgerinnen und Bürger über die 

nach dem jeweiligen Landtagsbeschluss anwendbaren Schutzmaßnahmen. Die Bekanntgabe 

resultiert daher aus der in Absatz 1 implementierten „Schalterfunktion“. 

 

Zu § 7 (Öffentlicher Personennahverkehr) 

In Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs besteht für Fahrgäste sowie das 

Kontroll- und Servicepersonal und das Fahr- und Steuerpersonal, soweit diese 

tätigkeitsbedingt physischen Kontakt zu anderen Personen haben, die Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske. Diese Regelung beruht auf § 28a Absatz 

7 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b IfSG und stellt mithin eine unabhängig von der Feststellung 

einer epidemiologischen Gefahrenlage bestehende Schutzmaßnahme dar. 

                                                           
66 In der Öffentlichkeit wurden diese Gebiete als „Hotspots“ bezeichnet. 
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Im öffentlichen Personennahverkehr, der einen Bereich darstellt, der für den Erhalt der 

Funktionsfähigkeit von Staat und Gesellschaft unverzichtbar ist, ist es i. d. R. nicht möglich 

und wirtschaftlich umsetzbar, den Mindestabstand von 1,5 Metern und damit das 

Abstandsgebot einzuhalten. Die Auslastung der Verkehrsmittel unterliegt starken 

Schwankungen. Da auch die Nutzungsdauer, sowie die Anzahl und Zusammensetzung der 

Fahrgäste naturgemäß stark divergiert, besteht als mildestes Mittel die Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaste. Nur so kann unabhängig vom Impf- oder 

Genesenenstatus der Fahrgäste die Ansteckungsgefahr vermindert und ein unkontrolliertes 

Ausbreiten der Infektion auf andere Personen verhindert werden. Sofern das Fahr- und 

Steuerpersonal keinen direkten Kontakt zu anderen Personen hat, besteht diese Pflicht nicht. 

 

Zu § 8 (Krankenhäuser, ähnliche medizinische Einrichtungen und Arztpraxen) 

§ 8 enthält besondere Regelungen für Krankenhäuser, ähnliche medizinische Einrichtungen 

und Arztpraxen.  

Zu Absatz 1  

Absatz 1 regelt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske in 

Krankenhäusern, ähnlichen medizinischen Einrichtungen und Arztpraxen. Insbesondere in 

diesen Einrichtungen ist ein Antreffen von Personen, deren Immunsystem geschwächt ist, sehr 

wahrscheinlich. Daher ist dort das Tragen einer Maske, das sich wie bereits dargestellt als 

effektives Mittel zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erweist, 

erforderlich und angemessen. Diese Maßnahme beruht auf § 28a Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 

Buchstabe a IfSG und besteht mithin unabhängig von einer epidemiologischen Gefahrenlage. 

Eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske besteht allein für 

Besucherinnen und Besucher der genannten Einrichtungen, nicht aber für deren Patientinnen 

und Patienten.  

Der Verordnungsgeber hat sich dabei bewusst gegen eine Normierung einer entsprechenden 

Verpflichtung für Patientinnen und Patienten entschieden. Dieser Entscheidung lagen im 

Wesentlichen folgende rechtliche Erwägungen zu Grunde: 

Regelungsinhalt der Corona-LVO M-V sind überwiegend Schutzmaßnahmen für Angebote 

und Ereignisse der alltäglichen Lebensbereiche. Unter Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips sowie des Gleichheitsgrundsatzes sind solche Lebensbereiche 

abstrakt-generellen Regelungen im Sinne einer grundsätzlichen Generalisierung und 

Pauschalierung zugänglich. In Abstimmung mit den entsprechenden Fachressorts kann hier 

durch den Verordnungsgeber für diese Lebenssachverhalte, insbesondere öffentlich 

zugängliche Angebote und Leistungen, eine entsprechende epidemiologische 

Gefährdungsabschätzung vorgenommen werden. 

Eine solche Gefährdungseinschätzung ist dem Verordnungsgeber für medizinische, 

insbesondere klinische und ärztliche, Einrichtungen und Angebote nicht in Gänze zugänglich. 

Der Regelungsinhalt des Absatzes 1 ist dabei von dem Gedanken getragen, den Eintrag von 

Infektionen von außen durch Besucherinnen und Besucher zu vermeiden, da sich diese nicht 

notwendigerweise in der Einrichtung aufhalten. Die Gefahrenlage durch solche Personen ist 

für den Verordnungsgeber unter Berücksichtigung der jeweiligen Infektionslage abschätzbar 

und als vermeidbares Risiko einer generellen Regelung zugänglich. 
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Entsprechende Sicherheits-, Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Patientinnen und Patienten 

sollten hier bewusst der jeweiligen Gefährdungsabschätzung der medizinischen Einrichtung 

oder des Anbieters einer medizinischen Leistung aufgrund des eigenen Sachverstandes 

überlassen werden. So kann allein die klinische Einrichtung selbst beurteilen, wo und in 

welchem Maße das Tragen von Masken durch Patientinnen und Patienten zum Schutz 

ebendieser sinnvoll, zweckmäßig oder gar notwendig ist. Abstrakt-generelle Regelungen 

können lediglich generalisieren, aber nicht einzelfall- oder einrichtungsbezogen differenzieren.  

Dies gilt gleichermaßen für die individuelle Schutzbedürftigkeit einzelner Patientinnen und 

Patienten aufgrund körperlicher und medizinisch indizierter Faktoren (wie bspw. das Alter oder 

etwaige Erkrankungen). Diesbezüglich muss mit Blick auf individuelle Gefährdungen bereits 

eine Differenzierung zwischen verschiedenen Stationen in Kliniken (bspw. sind 

Intensivstationen gesondert zu berücksichtigen) bzw. einzelnen Facharztpraxen (bspw. ist 

bzgl. COVID-19 die pneumologische Praxis nicht mit der augenärztlichen Praxis vergleichbar) 

vorgenommen werden. Dabei ist gleichermaßen zu beurteilen, welche Patientinnen und 

Patienten überhaupt bzw. über welchen Zeitraum (aufgrund körperlicher Faktoren) eine 

entsprechende Maske tragen können und damit einhergehend, in welchen konkreten 

Räumlichkeiten bzw. bei welchen Tätigkeiten das Tragen verzichtbar ist. 

Weitergehende, konkrete Schutzmaßnahmen auf Grundlage einer spezifischen 

Gefährdungsabschätzung sollen daher durch die Einrichtung oder den Anbieter im Rahmen 

des eigenen Hausrechts getroffen werden. 

Zu Absatz 2 

Um die vulnerablen Personen vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 gesondert zu schützen, 

besteht das 3G-Erfordernis in Krankenhäusern für die Besucherinnen und Besucher. Anders 

als beispielsweise in Arztpraxen, in denen nicht mit dem Aufkommen von Besucherinnen und 

Besuchern zu rechnen ist, ist es nicht unüblich, dass Patientinnen und Patienten in 

Krankenhäusern Besuch empfangen. Daher besteht hier ein besonderes Bedürfnis, zur 

Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Krankenhäusern, in denen 

Personen, die auf Grund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes ein erhöhtes Risiko für 

einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf des Coronavirus-SARS-CoV-2 haben, 

regelmäßig anzutreffen sind, sicherzustellen, dass die Besucherinnen und Besucher nur Zutritt 

haben, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Diese Maßnahme beruht auf § 28a 

Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a IfSG und stellt damit auch eine unabhängig von einer 

epidemiologischen Gefahrenlage bestehende Maßnahme dar. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthält Regelungen für den Fall, dass der Landtag eine epidemiologische 

Gefahrenlage gemäß § 6 Absatz 1 feststellt.  

Im Fall der genannten Feststellung gilt in den in Absatz 1 genannten Einrichtungen für 

Besucherinnen und Besucher die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder 

Atemschutzmaske (Nummer 1). Im Unterschied zu Absatz 1 erfährt die Maßnahme nicht die 

Einschränkung darauf, dass die Verpflichtung im Einzelfall zur Abwendung einer Gefahr für 

Personen, die auf Grund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes ein erhöhtes Risiko für 

einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf des Coronavirus-SARS-CoV-2 haben, 

erforderlich sein muss.  

Eine solche Pflicht besteht wiederum für Patientinnen und Patienten nicht. Es wird auf die 

diesbezüglichen Ausführungen zu Absatz 1 verwiesen. 
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Darüber hinaus gilt dann ergänzend zu dem - unabhängig von der Feststellung bestehenden 

- 3G-Erfordernis in Krankenhäusern des Absatzes 2 ein solches auch für Einrichtungen für 

ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken (Nummer 2).  

Diese Regelungen beruhen auf § 28a Absatz 8 Satz 1 Nummern 1 und 3 IfSG und finden ihre 

Begründung in der jeweils durch den Landtag festgestellten sich dynamisch ausbreitenden 

Infektionslage, welche eine Ausnahmesituation einer lokal begrenzten Gefahr eines 

bedrohlichen Infektionsgeschehens darstellt. Die Vorschrift ist mithin Ausfluss der in § 28a 

Absatz 8 IfSG geschaffenen Regelungsmöglichkeiten des Verordnungsgebers auf 

Landesebene. In dieser bedrohlichen Lage ist es insbesondere in den genannten 

medizinischen Einrichtungen erforderlich, die Bürgerinnen und Bürger durch den effektiven 

Einsatz von Masken und die Sicherstellung, dass nur geimpfte, genesene oder getestete 

Personen Zutritt haben, zu schützen. Im Hinblick auf den Umstand, dass sich gerade in diesen 

Einrichtungen regelmäßig Personen mit geschwächten Immunsystemen aufhalten, sind die 

Grundrechtseinschränkungen derjenigen, die dem 3G-Erfordernis entsprechende Nachweise 

vorweisen müssen sowie eine Maske tragen müssen, angemessen. 

Zu Absatz 4  

Die behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen sowie Beschäftigte 

sind keine Besucherinnen und Besucher nach dieser Vorschrift und mithin von dem 3G-

Erfordernis ausgenommen. Begleitpersonen, die für den Besuch in Krankenhäusern 

erforderlich sind und diese nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten, sind von dem 3G-

Erfordernis ebenfalls befreit. Beispiele für solche Begleitpersonen sind unter anderem Eltern, 

die ihre Kinder zur Behandlung bringen, Betreuer pflegebedürftiger Personen und 

Partnerinnen oder Partner, die ihre schwangere Partnerin begleiten. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 enthält die Klarstellung, dass die Einrichtungen, die in § 8 Absatz 1 aufgeführt sind, 

durch die Ausübung des Hausrechts weitergehende Maßnahmen treffen können, wenn diese 

zur Verhinderung des Coronavirus SARS CoV-2 notwendig sind. 

 

Zu § 9 (Abstandsgebot) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält einen der wichtigsten Grundsätze während der Pandemie, nämlich die 

Wahrung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen im öffentlichen Raum, 

insbesondere in öffentlich zugänglichen Innenbereichen. Dieser Grundsatz bezweckt eine 

weitestgehende Reduzierung des Übertragungsrisikos auch im Freien, die bei einem Abstand 

von 1,5 Metern noch gegeben ist und steht aufgrund seiner geringen Eingriffsintensität zu dem 

Ziel der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems im Verhältnis. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält Ausnahmen von dem grundsätzlichen Abstandsgebot. Für Personen, die dem 

gleichen Hausstand angehören (Nummer 1) sowie Personen, die zu zweit oder als Gruppe 

zusammen an einem Angebot oder einem Ereignis teilnehmen (Nummer 2), gilt der 

Mindestabstand nicht, da dies nicht der Lebenswirklichkeit und der Bedeutung sozialer 

Kontakte genügend Rechnung tragen würde.  
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Auch entfällt die Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstandes für Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger (Nummer 3), da die Unterschreitung des Mindestabstandes in ihrer Funktion 

sachlogisch notwendig ist.  

Des Weiteren entfällt das Abstandsgebot für Personen, denen ein fester Sitzplatz im Rahmen 

eines sogenannten Schachbrettschemas zugeordnet ist (Nummer 4 und 5). Im Innenbereich 

steht diese Ausnahme dabei unter der Bedingung, dass eine medizinische Maske oder 

Atemschutzmaske getragen wird oder das Tragen einer solchen im Rahmen eines 2G-

Optionsmodells entfällt. Es erscheint aus epidemiologischer Sicht und Praktikabilitätsgründen 

vertretbar, bei dem genannten und über die letzten Monate hinweg erprobten 

Sitzplatzkonzepts des Schachbrettschemas von dem Abstandsgebot abzuweichen. Bei einem 

sogenannten Schachbrettschema werden die bei einem Angebot oder Ereignis zur Verfügung 

stehenden Sitzplätze so besetzt, dass zwischen den belegten Sitzplätzen - abweichend von 

einer 1,5 Meter Abstandsregel - jeweils ein freier Sitzplatz liegen muss. Dies gilt sowohl in 

seitlicher Richtung als auch bezüglich der davor und dahinter liegenden Sitzplätze. 

Schließlich gilt das Abstandsgebot auch dann nicht, soweit die Teilnahme an einem Angebot 

die Unterschreitung dieses Abstandes voraussetzt (Nummer 6). Dies ist beispielsweise der 

Fall bei praktischem Fahrunterricht, kosmetischen Behandlungen und Kontaktsport. 

 

Zu § 10 (Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske) 

Zu Absatz 1 

Jede Person hat ab der Vollendung des sechsten Lebensjahres in öffentlich zugänglichen 

Innenbereichen und im Rahmen der Teilnahme an einem Angebot oder Ereignis eine 

medizinische Maske oder Atemschutzmaske zu tragen. Diese Maßnahme findet ihre 

Rechtsgrundlage in § 28a Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 IfSG. Das Tragen von medizinischen 

Masken oder Atemschutzmasken (zum Beispiel FFP2 oder N95) stellt bei der richtigen 

Verwendung ein effektives Mittel zur Verhinderung der Ansteckung mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 dar.67 Da die Übertragung des Virus hauptsächlich durch Aerosole stattfindet, ist 

die zeitlich stark begrenzte und auf wenige Situationen des Alltagslebens beschränkte 

Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske sowohl, wie 

bereits dargestellt, geeignet als auch in einer Lage anhaltend hoher Infektionszahlen 

erforderlich, um Infektionen in Situationen zu vermeiden, in welchen das Abstandsgebot 

möglicherweise nicht hinreichend beachtet werden kann oder aus anderen Gründen eine 

erhöhte Infektionsgefahr anzunehmen ist. Die Verpflichtung zum Tragen einer solchen Maske 

ist auch angemessen, da angesichts geringfügiger Eingriffsintensität bezogen auf die 

allgemeine Handlungsfreit (Artikel 2 Absatz 1 GG) die Belange des Infektionsschutzes 

überwiegen. Gefahren für die Gesundheit durch das Tragen von partikelfilternden Masken sind 

angesichts der regelmäßig jeweils kurzen Tragedauer nicht zu befürchten. 

Die Maskenpflicht ist nach alledem angesichts des angestrebten Zwecks der 

infektionsschutzrechtlichen Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge zumutbar und 

verhältnismäßig.  

Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass eine Wahlmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger 

zwischen dem Tragen einer medizinischen Maske und dem Tragen einer Atemschutzmaske 

                                                           
67   insbesondere in Bezug auf die Omikron-Variante zeichnet sich eine hohe Effektivität der 

Gesichtmasken ab, siehe: Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation: Masken 
möglicherweise noch effizienter gegen Omikron, abrufbar unter: 
https://www.ds.mpg.de/3840722/220121_omicronMaskEB (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 
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besteht. Dieser Umstand erlangt insbesondere im Hinblick auf Kinder ab der Vollendung des 

sechsten Lebensjahres Bedeutung, da sich keine speziell für Kinder und Jugendliche 

ausgelegten Atemschutzmasken auf dem Markt befinden. Atemschutzmasken sind für den 

Schutz von erwachsenen Arbeitnehmern konzipiert worden. Die Atmungssysteme von Kindern 

und Jugendlichen sind noch nicht so weit entwickelt, um ausreichend mit Atemschutzmaske 

atmen zu können. Zudem sind Atemschutzmasken erhältlich, die schon alleine aufgrund ihrer 

Passform für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind. Des Weiteren findet anders als bei 

jugendlichen Arbeitnehmern, bei denen der Arbeitgeber im Rahmen einer 

Gefährdungsbeurteilung unter Beiziehung eines Betriebsarztes und unter Berücksichtigung 

der konkreten Person darüber entscheidet, ob und wie lange eine Atemschutzmaske getragen 

werden darf, eine solche arbeitsmedizinische Untersuchung bei der eigenverantwortlichen 

Nutzung von Atemschutzmasken nicht statt. Mithin wird dringend empfohlen, dass Kinder und 

Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres68 keine Atemschutzmasken verwenden. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 normiert Ausnahmen von der dargestellten Verpflichtung zum Tragen einer 

medizinischen Maske oder Atemschutzmaske. Danach gilt die Pflicht nicht  

- für Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 

oder einer Behinderung keine medizinische Maske oder Atemschutzmaske tragen 

können und dies durch ärztliches Attest nachweisen können (Nummer 1),  

- soweit und solange Menschen mit einer Hörbehinderung auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, sofern der Mindestabstand nach § 9 Absatz 1 eingehalten wird 

(Nummer 2), 

- soweit und solange Personen Speisen oder Getränke verzehren (Nummer 3) oder  

- soweit und solange die Teilnahme an einem Angebot oder Ereignis sonst unzumutbar 

oder nicht möglich wäre (Nummer 4). 

Umstände, die das Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske im Einzelfall 

unzumutbar oder unmöglich im Sinne der Nummer 4 machen, sind etwa: 

- sportliche Aktivitäten, wie etwa beim Joggen oder beim Schwimmen, 

- die Nutzung einer Sauna oder der Aufenthalt im Schwimmbereich, 

- Behandlungen in Praxen, Einrichtungen und anderen Bereichen, sofern die 

Behandlung, (körpernahe) Dienstleistung, Therapie oder sonstige Tätigkeit dies 

erfordert; dies gilt beispielsweise auch bei Notaren oder im Einwohnermeldeamt (zur 

Identitätsprüfung), beim Verlesen von Urkunden, beim Fotografen etc., 

- bei Einsätzen der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes oder Notarztes ist ein 

gewichtiger und unabweisbarer Grund anzunehmen, wenn das Maskentragen des 

Fahrzeugführers die Verkehrssicherheit beeinträchtigen würde; 

- die Behandlung einer bewusstlosen bzw. notfallmäßig durch den Rettungsdienst 

versorgten Person, 

- das Bespielen eines Blasinstruments und 

- sonstige Angebote, bei denen das Tragen einer medizinischen Maske oder 

Atemschutzmaske schon nach ihrer Art und Ausgestaltung für die Tragenden eine nicht 

unerhebliche Belastung darstellt. 

Keine Ausnahme von der Maskenpflicht aufgrund von Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit 

liegt hingegen vor, wenn die Maske schlichtweg vergessen worden ist beziehungsweise man 

aus anderen Gründen keine Maske zur Hand hat.  

                                                           
68 Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind gemäß § 10 Absatz 1 von der 

Maskenpflicht ausgenommen. 
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Zu § 11 (Pflichten teilnehmender Personen) 

Die Adressaten des § 11 sind die Personen, die an einem Angebot oder Ereignis teilnehmen. 

Er enthält Verpflichtungen der Bürgerinnen und Bürger, die sie erfüllen müssen, soweit sie an 

den geregelten Lebenssachverhalten teilnehmen.  

Zu Absatz 1 

Teilnehmende Personen sind verpflichtet, die Schutzmaßnahmen, einschließlich derjenigen, 

die von verantwortlichen Personen nach § 12 an teilnehmende Personen adressiert sind - 

damit sind insbesondere die in den jeweiligen Hygienekonzepten festgelegten Maßgaben 

gemeint -, einzuhalten.  

Im Falle des Aufeinandertreffens verschiedener Angebote oder Ereignisse gelten die für das 

jeweilige Angebot oder Ereignis maßgeblichen Schutzmaßnahmen.  

Beispiel: In Bowlingcentern können die Angebote der Sportausübung, der Freizeit und der 

Gastronomie zusammentreffen. Solange der Vergnügungscharakter im Vordergrund steht, 

sind danach die Regelungen der Freizeitangebote zu beachten, bei der Inanspruchnahme 

eines gastronomischen Angebots (auch auf an der Bahn befindlichen Plätzen) gelten die für 

die Gastronomie maßgeblichen Regelungen. Während der Sportausübung sind schließlich die 

Bestimmungen zur Sportausübung maßgeblich. Im Hinblick auf die geltenden Regelungen 

bedeutet das für den Besuch eines Bowlingcenters daher folgendes: Für alle Bereiche gilt 

derzeit ein 3G-Erfordernis. Beispielsweise auf dem Weg zu Sanitäreinrichtungen o.ä. muss 

eine Maske getragen werden. Auch muss sie von Personen getragen werden, die sich ohne 

die Inanspruchnahme eines gastronomischen Angebots am Platz befinden. Lediglich wenn ein 

solches in Anspruch genommen wird, kann die Maske am Platz und insbesondere bei dem 

Verzehr von Getränken oder Speisen abgenommen werden. Personen, die aufstehen, um 

einen Bowlingball auf die Bahn zu werfen, dürfen die Maske für diesen Zeitraum abnehmen, 

da dies der Sportausübung zuzurechnen ist.  

Beispiel: Befindet sich in einem Museum ein gastronomischer Betrieb, gelten für die 

Inanspruchnahme des gastronomischen Angebots die für die Gastronomie maßgeblichen 

Regelungen. 

Beispiel: Bei der Teilnahme als Teil einer geschlossenen Gesellschaft (zum Beispiel Hochzeit, 

Jugendweihe und Ähnliches) in separaten Räumlichkeiten einer Gaststätte gelten die für die 

Gastronomie maßgeblichen Regelungen nicht, solange sich in den separaten Räumlichkeiten 

aufgehalten wird. Insoweit handelt es sich um eine private Zusammenkunft. Außerhalb dieser 

Räumlichkeiten finden auch für die Gäste der geschlossenen Gesellschaft die für die 

Gastronomie geltenden Maßgaben Anwendung. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt, dass die Teilnahme an einem Angebot oder Ereignis ausschließlich nach 

Maßgabe des Absatzes 3 der Vorschrift sowie der Vorschriften des Abschnitts II der Corona-

LVO M-V zulässig sind. Dabei sind im Hinblick auf das Coronavirus SARS-CoV-2 

symptomatische Personen von der Teilnahme ausgeschlossen, es sei denn, sie können durch 

ein ärztliches Attest nachweisen, dass sie nicht an dem Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankt 

sind.  
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Zu Absatz 3 

Die in Absatz 3 befindliche Tabelle regelt für die dort genannten Angebote 3G-Erfordernisse 

sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske.69  

In der Tabelle aufgeführte Angebote sind der Einzelhandel, Wochenmärkte und Großhandel, 

Dienstleistungen, körpernahe Dienstleistungen, medizinische, therapeutische und 

pflegerische Angebote, Bildungseinrichtungen, Freizeitangebote, Sportausübungen, kulturelle 

Angebote, Veranstaltungen, Messen, Spezial- und Jahrmärkte, Volksfeste, Gastronomie, 

Beherbergung und die Prostitution. 

Einzelhandel, Wochenmärkte und Großhandel 

Hierunter zu verstehen sind alle Verkaufsstellen des Einzel- und Großhandels, Abgabestellen 

sowie Wochenmärkte. 

Im Unterschied zu vorherigen Corona-Landesverordnungen besteht nicht mehr das Bedürfnis, 

an dieser Stelle zwischen dem Grundbedarf und dem darüberhinausgehenden Einzelhandel 

zu unterscheiden.  

Dienstleistungen 

Dienstleistungen im Sinne der Corona-LVO M-V sind Betriebe mit Publikumsverkehr wie 

Dienstleistungsbetriebe, Tourist- und Einwohnerinformationen, Handwerksbetriebe wie zum 

Beispiel Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, 

Reinigungen sowie Waschsalons, Versicherungen und ähnliche Betriebe. 

Körpernahe Dienstleistungen 

Aufgrund der der Bezeichnung bereits immanenten Notwendigkeit der körperlichen Nähe sind 

die körpernahen Dienstleistungen speziell als Angebot und damit losgelöst von den sonstigen 

Dienstleistungen geregelt.  

Darunter zu verstehen sind Dienstleistungen von Betrieben des Heilmittelbereiches, Friseuren, 

Barbieren, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Sonnenstudios, Tattoostudios und ähnlichen 

Betrieben, bei denen in der Regel ein unmittelbarer Kundenkontakt erfolgt und hierdurch der 

Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

Medizinisch, therapeutische und pflegerische Angebote 

Darunter fallen Angebote in Physiotherapeutenpraxen, Psychotherapeutenpraxen und 

sonstigen Praxen sowie Angebote und Dienste zur Sicherstellung der medizinischen, 

therapeutischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung, Blutspendedienste und 

ähnliche Angebote, die keine Arztpraxen sind. 

Bildungseinrichtungen 

Unter Bildungseinrichtungen sind alle Einrichtungen zu verstehen, die nicht bereits 

Bildungseinrichtungen im Sinne des Schul- und Hochschulgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern sind. Hierzu gehören Musik- und (Jugend-) Kunstschulen, Volkshochschulen, 

Fahr-, Flug- und Jagdschulen, Angelschulen sowie sonstige außerschulische 

                                                           
69  Dabei sind die Regelungen derart dargestellt, dass das „Ja“ in der Tabelle eine Pflicht oder ein 

Erfordernis für das jeweilige Angebot regelt. Das „Nein“ in der Tabelle regelt, dass die 

entsprechende Pflicht oder das Erfordernis für das jeweilige Angebot nicht besteht. 
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Bildungseinrichtungen. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, berufliche Qualifizierungen sowie 

Aus,- Fort und Weiterbildungen bei Bildungsträgern und Sprachkurse fallen auch hierunter. 

Freizeitangebote 

Zu den Freizeitangeboten zählen u.a. 

- Freizeitparks, Zirkusse, Zoos, Tier- und Vogelparks, Erlebnisparks, Botanische Gärten 

und ähnliche Einrichtungen,  

- Indoorspielplätze, Indoorfreizeitaktivitäten (z.B. sog. Escape-Rooms, Lasertaghallen), 

- Saunen, 

- Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Einrichtungen, 

- Besucherzentren in den Nationalen Naturlandschaften, Outdoor-Freizeitangebote, 

Durchführung von Stadtführungen, geführte Radtouren und ähnliche Einrichtungen 

und Angebote, 

- Betriebe der Fahrgastschifffahrt oder Reisebusveranstaltungen, Kletterwald. 

In Abgrenzung zu der Sportausübung liegt ein Freizeitangebot vor, sobald die sportliche 

Aktivität nicht im Vordergrund steht, sondern die sportliche Komponente hinter die bloße 

Geselligkeit oder das Freizeitvergnügen zurücktritt. 

Sportausübung 

Hierzu zählt der gesamte Bereich des vereinsbasierten Sportbetriebes, der Trainings-, Spiel- 

und Wettkampfbetrieb von Athletinnen und Athleten des Deutschen Olympischen Sportbundes 

und des Deutschen Behindertensportverbandes mit dem Status Bundeskader, dem Status 

Landeskader sowie Spitzenathletinnen und Spitzenathleten, die mit dem Sport ihren 

überwiegenden Lebensunterhalt bestreiten, Fitnessstudios und ähnliche Angebote, 

Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen, bei denen die Bewegung in Vordergrund steht. 

Zudem fallen hierunter alle Ausübungen von durch den Deutschen Olympischen Sportbund 

(DOSB) anerkannten Sportarten.70 Auch dort ist die Ausübung des Sports immer dann 

gegeben, sobald die sportliche Aktivität im Vordergrund steht. 

Kulturelle Angebote in dafür vorgesehenen Stätten 

Hierbei handelt es sich um Angebote in Kinos, Theatern, Konzerthäusern und Opern, Galerien, 

kulturellen Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten. Hierunter fallen auch Chöre und 

Musikensembles, sowie soziokulturelle Zentren.  

Finden kulturelle Angebote nicht in kulturellen Stätten statt, finden die Regelungen für 

Veranstaltungen Anwendung (z. B. Open-Air-Konzerte, Festivals). 

Veranstaltungen 

Eine Veranstaltung ist nach allgemeinem Verständnis ein zeitlich begrenztes und geplantes 

Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer Programmfolge mit thematischer, 

inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung eines 

Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen 

teilnimmt.71 

                                                           
70   Die anerkannten Sportarten sind abrufbar unter: 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Bestandserhebung/Bundesweit_einheitlic
he_Regelungen_zur_Zuordnung_zu_Fachverbaenden.pdf (zuletzt aufgerufen am 28. März 2022). 

71   Vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 1. Juli 2014, Az.: I-20 U 131/13 (zuletzt aufgerufen 
am 28. März). 
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Volksfeste 

Gemäß § 60b der Gewerbeordnung (GewO) ist ein Volksfest eine im allgemeinen regelmäßig 

wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern 

unterhaltende Tätigkeiten im Sinne des § 55 Absatz 1 Nr. 2 GewO anbietet und einer Vielzahl 

von Besuchern Waren feilbietet, die üblicherweise auf Veranstaltungen dieser Art angeboten 

werden. Durch die spezielle Aufführung der Volksfeste in § 11 Absatz 3 wird den 

gewerberechtlichen Besonderheiten dieser speziellen Veranstaltungen Rechnung getragen. 

Messen und gewerbliche Ausstellungen 

Gemäß § 64 GewO fallen unter den Begriff der Messe zeitlich begrenzte, im allgemeinen 

regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen, auf denen eine Vielzahl von Ausstellern das 

wesentliche Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und überwiegend nach 

Muster an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer 

vertreibt sowie private Besucher über dieses Angebot berät.  

Eine Ausstellung ist gemäß § 65 der GewO eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine 

Vielzahl von Ausstellern fachkundigen Besuchern ein repräsentatives Angebot eines oder 

mehrerer Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete ausstellt und vertreibt oder über dieses 

Angebot zum Zweck der Absatzförderung informiert. 

Spezial- und Jahrmärkte 

Gewerberechtlich von den Volksfesten zu unterscheiden, sind Spezial- und Jahrmärkte im 

Sinne des § 68 GewO. Um solche handelt es sich bei im Allgemeinen regelmäßig in größeren 

Zeitabständen wiederkehrenden, zeitlich begrenzten Veranstaltungen, auf denen eine Vielzahl 

von Anbietern Waren feilbietet. Bei einem Spezialmarkt muss es sich dabei um bestimmte 

Waren handeln (z.B. Töpfermarkt), während auf dem Jahrmarkt Waren vielerlei Art (z.B. 

Weihnachtsmarkt) feilgeboten, sowie unterhaltende Tätigkeiten als Schausteller oder nach 

Schaustellerart angeboten werden. 

Gastronomie 

Zur Gastronomie gehören alle Angebote, die eine Bewirtung von Personen mit Getränken 

und/oder zubereiteten Speisen beinhalten. Darunter fallen insbesondere Gaststätten, 

Restaurants, Cafés, Bistros, Eisdielen, Imbisshallen, Kantinen und sonstige ähnliche 

Einrichtungen, Kneipen, Bars und andere Schankwirtschaften. 

Die Regelungen zur Gastronomie finden keine Anwendung auf Lieferdienste oder den 

Abholservice, soweit nicht im gastronomischen Betrieb verweilt oder gespeist wird. 

Beherbergung 

Unter Angeboten der Beherbergung sind Beherbergungsstätten aller Art (z. B. Hotels, 

angemietete Ferienwohnungen, Zeltplätze) zu verstehen. 

3G-Erfordernis  

Aufgrund der im Rahmen der Sachlage dargestellten Effektivität von Impfungen und 

Genesungen gegen eine schwere Erkrankung an dem Coronavirus SARS-CoV-2 und dem 

damit einhergehenden individuellen Schutz geimpfter und genesener Personen ist das 3G-

Erfordernis insbesondere in Anbetracht des derzeitigen Infektionsgeschehen immer noch ein 

geeignetes und in den nachstehend aufgeführten Bereichen auch erforderliches und 

angemessenes Mittel zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. 

Nicht immunisierte Personen verfügen nicht über einen derartigen individuellen Schutz. Um 
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diese dennoch nicht von den genannten Lebensbereichen auszuschließen, ist eine Testung 

der nicht geimpften oder genesenen Personen erforderlich. 

3G-Erfordernis im Innenbereich 

Zunächst ist ein 3G-Erfordernis im Innenbereich für Sportausübungen geregelt. Bei diesen 

Angeboten gilt auch im Innenbereich keine Maskenpflicht. Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird 

insbesondere durch Aerosole übertragen. Bei Sportausübung insbesondere in Innenräumen 

ist die Aerosolbelastung deutlich erhöht. Daher ist es erforderlich, dass nur geimpfte, 

genesene und getestete Personen an der Sportausübung teilnehmen, um ein ausreichendes, 

durch das Fehlen der Masken und etwaige Unterschreitungen des Mindestabstandes 

abgesenktes, Schutzniveau zu erhalten. 

Darüber hinaus ist auch ein 3G-Erfordernis für Bildungseinrichtungen, Freizeitangebote, 

kulturelle Angebote in dafür vorgesehenen Stätten, auf Veranstaltungen, Volksfesten, Messen 

und gewerblichen Ausstellungen, Spezial- und Jahrmärkten, für die Gastronomie und bei 

Beherbergungen geregelt. In diesen Bereichen kann die Einhaltung des Abstandsgebots, 

insbesondere im Innenbereich, oftmals nicht beachtet werden. Es sollten dabei keine 

Verschärfungen zu den bisher geltenden Regelungen vorgenommen, aber vergleichbare 

Bereiche angenähert und Öffnungsperspektiven geschaffen werden.  

Bei der Beherbergung gilt das Testerfordernis dabei nur für die Anreise. 

Schließlich enthält Absatz 3 ein 3G-Erfordernis für die körpernahen Dienstleistungen und die 

Prostitution, da dort eine körperliche Nähe unvermeidbar ist und das Abstandsgebot schon 

sachlogisch nicht eingehalten werden kann.  

3G-Erfordernis im Außenbereich 

Für Veranstaltungen gilt darüber hinaus auch im Außenbereich ein 3G-Erfordernis, da 

aufgrund der meist großen Anzahl von Personen und der Veranstaltungen innewohnende 

Dynamik das Abstandsgebot nicht ausreichend eingehalten oder kontrolliert werden kann. Da 

für Veranstaltungen im Außenbereich keine Maskenpflicht besteht, ist das 3G- Erfordernis eine 

notwendige Maßnahme, um die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 insbesondere im 

Hinblick auf sogenannte „Super-Spreader-Events“ zu verhindern. 

Auch bei der Prostitution besteht im Hinblick auf die unvermeidbare körperliche Nähe ein 

solches 3G-Erfordernis im Außenbereich. 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske im Innenbereich 

In Ergänzung zu und in Verbindung mit der Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen 

Maske oder Atemschutzmaske gemäß § 10 Absatz 1 sind solche Verpflichtungen in 

Innenbereichen der nachstehenden Angebote in § 11 Absatz 3 enthalten: 

- Einzelhandel, Wochenmärkte und Großhandel, 

- Dienstleistungen (in Bereichen mit Kunden- und Publikumsverkehr), 

- körpernahe Dienstleistungen, 

- Prostitution, 

- medizinische, therapeutische und pflegerische Angebote, 

- Bildungseinrichtungen, 

- Freizeitangebote, 

- kulturelle Angebote in dafür vorgesehenen Stätten, 

- Veranstaltungen, 

- Volksfeste, 

- Messen und gewerbliche Ausstellungen, 
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- Spezial- und Jahrmärkte, 

- Gastronomie, 

- Beherbergung. 

In der aktuellen Lage anhaltend hoher und sogar weiter steigender Infektionszahlen ist das 

Tragen einer Maske aufgrund ihrer Effektivität ein geeignetes Mittel zur Verhinderung der 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Darüber hinaus ist sie in Anbetracht des 

Umstandes, dass die Übertragung des Virus hauptsächlich durch Aerosole stattfindet, auch 

erforderlich, um Infektionen in Situationen zu vermeiden, in denen ein Abstandsgebot 

möglicherweise nicht hinreichend beachtet werden kann. 

Im Hinblick auf die zeitlich stark begrenzte und auf wenige Situationen des Alltagslebens 

beschränkte Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske in 

allen zuvor genannten Bereichen und die hohen Schutzgüter der körperlichen Unversehrtheit, 

des Lebens und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, ist diese Maßnahme auch 

angemessen. 

 

Zu § 12 (Pflichten verantwortlicher Personen) 

Im Gegensatz zu § 11 richtet sich § 12 an die verantwortlichen Personen, mithin natürliche 

oder juristische Personen, die Einfluss darauf haben, welche Personen ihr Angebot in 

Anspruch nehmen oder nehmen wollen oder an einem Ereignis teilnehmen oder teilnehmen 

wollen (§ 3 Absatz 2 Nummer 8). So ist beispielsweise der Gewerbetreibende die für seinen 

gastronomischen Betrieb verantwortliche Person.  

Zu Absatz 1 

Dabei haben verantwortliche Personen, insbesondere durch effektive Zugangskontrollen, 

unter Ausschöpfung eigener Rechte, insbesondere des Hausrechts, sicherzustellen, dass die 

in dieser Verordnung geregelten Schutzmaßnahmen und ein Hygienekonzept nach Absatz 2 

eingehalten werden. 

Zu Absatz 2 

Für Angebote oder Ereignisse außerhalb der privaten Häuslichkeit ist ein angebots- oder 

ereignisbezogenes Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Diese Schutzmaßnahme 

beruht auf § 28a Absatz 8 Satz 1 Nummer 4 IfSG. Zur Begrenzung der etwaigen Virenlast ist 

insbesondere bei Angeboten und Ereignissen, bei denen die Pflicht zur Einhaltung des 

Mindestabstandes oder zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske nicht 

sicher eingehalten werden kann, zu berücksichtigen:  

- die Aerosolbelastung nach Bewertung konkreter Faktoren wie Raumgröße, 

Personenanzahl und -dichte, Belüftungskonzepte, technische Einrichtungen zum 

Luftaustausch oder Vorkehrungen für den Eingangs-, Warte- und Ausgangsbereich 

sowie die Gestaltung der zugänglichen Flächen und Lenkung der Bewegungsmuster 

der teilnehmenden Personen (Nummer 1), 

- geeignete Schutzvorrichtungen (beispielsweise geeignete physische Barrieren aus 

Glas oder Plexiglas) (Nummer 2), 

- die mögliche Begrenzung der Personenanzahl einschließlich Sitzplatzkonzepte zur 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern (Nummer 3), 

- die regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Kontaktflächen und Gegenständen 

(Nummer 4), 

- die Bereitstellung von Händedesinfektionsvorrichtungen (Nummer 5), 
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- besondere Vorkehrungen beim Verkauf und Verzehr von Speisen und Getränken 

(beispielsweise Einbahnstraßensystem bei Buffets oder Warteschlangen an 

Imbissverkäufen; die regelmäßige Reinigung von Gewürzbehältern und die Nutzung 

von Anlegebestecken) (Nummer 6), 

- die konstante Zusammensetzung von Gruppen (Nummer 7). 

Die Hygienekonzepte müssen die Gegebenheiten vor Ort abbilden und an das entsprechende 

Angebot oder Ereignis angepasst sein. Die Vorlage von generellen Musterhygienekonzepten 

ist nicht ausreichend. Die in den Nummern 1 bis 7 aufgestellten Hygieneanforderungen legen 

den Mindestinhalt dessen fest, was im Rahmen eines Hygienekonzepts in den genannten 

Bereichen berücksichtigt werden muss. Diese Anforderungen beruhen auf den allgemein 

anerkannten Hygieneregeln und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Übertragungswegen 

viraler Erreger. Das Hygienekonzept muss die Verfahrensweisen zur Einhaltung von 

Anforderungen an die Hygiene abbilden und die Dokumentation durchgeführter Maßnahmen 

sicherstellen. Der Umfang des Hygienekonzeptes hängt von den jeweiligen individuellen 

Gegebenheiten und den damit einhergehenden möglichen Übertragungswegen ab. 

 

Um die Einhaltung der Vorgaben zu überprüfen, ist das Hygienekonzept auf Verlangen der 

zuständigen Gesundheitsbehörde vorzulegen und über dessen Umsetzung Auskunft zu 

geben. 

 

Zu Absatz 3 

Um der Ungleichbehandlung von aus epidemiologischer Sicht aufgrund der jeweiligen 

Örtlichkeit vergleichbaren Angeboten und Ereignissen vorzubeugen, sind die Regelungen 

nach den Absätzen 1 und 2 auch auf Kooperationen und die verantwortlichen Partner und 

Träger anzuwenden. Kooperationsvereinbarungen sind, wenn nötig, entsprechend zu 

modifizieren und an die zu beachtenden Bedingungen anzupassen. Für Angebote oder 

Ereignisse in den Räumlichkeiten von Kooperationspartnern gelten die dort beauflagten 

Hygienekonzepte. 

Zu Absatz 4 

Um die Gefahr des Betretens von für Angebote und Ereignisse genutzten Anlagen und 

Räumlichkeiten durch mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 Infizierte zu verringern, ist in 

Eingangsbereichen in deutlich sichtbarer Form auf Maßgaben dieser Verordnung sowie den 

Ausschluss von Personen mit typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 nach § 11 Absatz 2 Satz 2 hinzuweisen. Zur Verhinderung der Ausbreitung des 

Virus durch Reduzierung von gemeinsamen Kontaktflächen ist, soweit die Möglichkeit besteht, 

die Teilnahme an einem Angebot oder Ereignis kontaktlos wahrzunehmen (beispielsweise 

elektronischer Zahlungsweg oder Check-In) und aus hygienischen Gründen eine 

entsprechende Empfehlung auszusprechen. 

Zu Absatz 5 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind durch die verantwortliche Person in die einzuhaltenden 

Schutzmaßnahmen, insbesondere das Hygienekonzept und die für teilnehmende Personen 

bestehende Zugangs- und Teilnahmeerfordernisse, einzuweisen.  
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Zu § 13 (2G-Option) 

Zu Absatz 1 

Mit dieser Vorschrift wird ein optionales 2G-Erfordernis eingefügt, welches verantwortlichen 

Personen von Angeboten und Ereignissen, für die das Einhalten eines Mindestabstands, das 

Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske oder ein 3G-Erfordernis 

vorgeschrieben sind, eine zusätzliche Wahlmöglichkeit gibt, von dem 3G-Erfordernis und 

entweder der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske 

(Nummer 1) oder der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern (Nummer 2) 

abzusehen. Entsprechend eines 2G-Erfordernisses, welches seine Grundlage in § 28a Absatz 

8 Satz 1 Nummer 3 IfSG findet, muss die verantwortliche Person im Gegenzug dann 

gewährleisten, dass ausschließlich geimpfte und genesene Personen zu dem Angebot Zugang 

haben. 

Wenn die Freiheits- und Schutzbedarfe der verschiedenen Grundrechtsträger - wie hier bei 

der Corona-Pandemie - in unterschiedliche Richtung weisen, besitzt der vom Gesetzgeber 

ermächtigte Verordnungsgeber einen erheblichen Gestaltungs- und Prognosespielraum für 

einen Ausgleich dieser widerstreitenden Grundrechte.  

Die Einführung eines 2G-Optionsmodells findet seine Rechtfertigung aus epidemiologischer 

Hinsicht in den im Rahmen der Darstellung der Sachlage aufgeführten 

infektionsepidemiologischen Erkenntnissen des Verordnungsgebers zu der Effektivität der 

Immunisierung durch Impfstoffe im Hinblick auf eine Hospitalisierung bei symptomatischer 

Erkrankung an dem Coronavirus SARS-CoV-2 sowie zu der Genesung von einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2.72  

Von einer Erkrankung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 genesene Personen und gegen 

dieses Virus vollständig geimpfte Personen verfügen über einen hohen individuellen Schutz 

vor einem schweren Erkrankungsverlauf. Bei einer Erkrankung mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 kann es zu schweren Infektionen mit Pneumonie und weiteren Organbeteiligungen 

kommen, die zum Lungen- und Multiorganversagen bis hin zum Tod führen können. Ein Teil 

der Patienten hat sich auch Wochen oder Monate nach Beginn der Erkrankung noch nicht 

wieder erholt und leidet weiterhin unter schweren Allgemeinsymptomen (Long-COVID). Es ist 

davon auszugehen, dass zumindest die Viruslast bei Personen, die trotz Impfung mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert werden, so stark reduziert ist, dass ihnen mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit keine schweren Verläufe oder Hospitalisierungen bevorstehen.73 Im 

Vergleich zu nicht immunisierten Personen werden sie deutlich seltener stationär behandelt 

und beanspruchen die begrenzten intensivmedizinischen Kapazitäten, die den Engpass bei 

der medizinischen Versorgung im stationären Bereich darstellt, nur in sehr geringem Umfang. 

Auch weisen genesene Personen für einen Zeitraum von mindestens 90 Tagen einen 

hinreichenden Immunisierungsgrad auf (vergleiche § 2 Nummer 5 SchAusnahmV). Damit 

spielt aus Sicht des Verordnungsgebers eine Übertragung der Viruslast an Geimpfte und 

Genesene in der Dynamik der Corona-Pandemie in Deutschland derzeit nur eine 

untergeordnete Rolle gegenüber einer Übertragung der Viruslast an nicht immune Personen.  

Aufgrund dieser Erwägungen sind im Rahmen des 2G-Optionsmodells vom Grundsatz her 

keine Ausnahmen für Personen vorgesehen, die weder geimpft noch genesen sind. Dies gilt 

auch für Personen mit einem Testnachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 

                                                           
72 Vgl. Rn. 6, 7, 40 und 41.  
73 Hierzu: Levine-Tiefenbrun et al., Decreasend SARS-CoV-2 viral load following vaccination, 8. 

Februar 2021, preprint, abrufbar unter: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.06.21251283v1 (zuletzt aufgerufen am 28. März 
2022).  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.06.21251283v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.06.21251283v1
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dem SARS-CoV-2-Virus, auch im Falle einer Testung durch eine Labordiagnostik mittels 

Nukleinsäurenachweises (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik). Insbesondere bei nicht immunisierten Personen besteht 

die Gefahr einer Ansteckung, die dann das hohe Risiko von schweren Erkrankungsverläufen 

tragen. Berücksichtigte man daher nicht immunisierte Personen im Rahmen des 2G-

Optionsmodells, wären diese ganz erheblichen Infektionsrisiken ausgesetzt.  

Aus verfassungsrechtlichen Gründen, insbesondere um den Anforderungen des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Genüge zu tun, ist es daher geboten, für die geimpften und 

genesenen Personen auf einzelne infektionsschutzrechtliche Schutzmaßnahmen zu 

verzichten, sofern dabei eine Gefährdung nicht immunisierter Personen weitestgehend 

ausgeschlossen ist. Da bei der Wahl der Anwendung eines 2G-Optionsmodells die 

anwesenden Personen grundsätzlich über den dargestellten ausreichenden individuellen 

Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und einer Hospitalisierung verfügen, ist es geeignet 

und das mildeste Mittel, um den Zweck der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 

Gesundheitssystems, insbesondere der Verhinderung der Überlastung der Krankenhäuser, 

zu erreichen. Es ist dann nicht mehr erforderlich, die Schutzmaßnahmen der Einhaltung des 

Mindestabstandes und des Tragens einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske 

aufrechtzuerhalten. Mithin ermöglicht das 2G-Optionsmodell diesen ausreichend individuell 

geschützten Personen eine uneingeschränkte grundrechtliche Freiheitsausübung nach 

Artikel 2 Absatz 1 GG. 

Auch ist seitens der Betreiber und Veranstalter die in Artikel 12 Absatz 1 GG verankerte 

Berufsausübungsfreiheit angemessen zu berücksichtigen. Mit Artikel 12 GG wäre es 

unvereinbar, ihnen nicht zu ermöglichen, Veranstaltungen durchzuführen und Einrichtungen 

mit Publikumsverkehr zu betreiben, bei denen die anwesenden Personen grundsätzlich über 

ein sehr hohes individuelles Schutzniveau verfügen und zugleich eine Gefährdung nicht 

immunisierter Personen weitestgehend ausgeschlossen ist. Eingriffe in die 

Berufsausübungsfreiheit sind insoweit auf das notwendige Mindestmaß zu reduzieren und 

Ausnahmen von infektionsschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen zuzulassen, soweit diese zur 

Erfüllung des Verordnungszwecks nicht mehr erforderlich sind. 

Zu Absatz 2 

Ausgeschlossen ist das 2G-Optionsmodell bei folgenden Angeboten, da sie der 

Grundversorgung aller Bürgerinnen und Bürger dienen: 

- Einzelhandel mit einem überwiegenden Sortiment für Lebensmittel,  

- Wochenmärkte, 

- Bücher oder Zeitungen,  

- Blumenläden, 

- Bau- oder Gartenbaumärkte, 

- Direktvermarkter von Lebensmitteln,  

- Abhol- oder Lieferdienste,  

- Getränkemärkte,  

- Reformhäuser,  

- Babyfachmärkte,  

- Apotheken,  

- Sanitätshäuser,  

- Drogerien,  

- Optiker und Hörgeräteakustiker,  

- Tankstellen,  

- Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte,  

- den Großhandel, 
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- Betriebe des Heilmittelbereichs und Friseure,  

- Kantinen und  

- Dienstleistungen.  

Die Möglichkeit des 2G-Optionsmodells besteht ebenfalls nicht, soweit sich das Angebot 

überwiegend an teilnehmende Personen im Sinne des § 15 Nummern 1 bis 5 richtet. § 15 

Nummern 1 bis 5 enthalten dabei Maßgaben dafür, welche Personen den Geimpften und 

Genesenen gleichgestellt sind. Richtet sich ein Angebot überwiegend an die dort genannten 

Personen, ist die Anwendung eines 2G-Optionsmodell nicht geeignet, um die 

Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zu fördern, da die zuvor beschriebenen 

epidemiologischen Erwägungen dann nicht angestellt werden können. Die gleichgestellten 

Personen sind eben nicht geimpft oder genesen, sondern lediglich gleichgestellt. Der 

individuelle Schutz vor schweren Erkrankungen an dem Coronavirus SARS-CoV-2 sowie 

insbesondere einer mit einer solchen Erkrankung im Zusammenhang stehenden 

Hospitalisierung liegt bei diesen Personen nicht vor.  

Zu Absatz 3 

Die verantwortliche Person hat der zuständigen Gesundheitsbehörde vorab anzuzeigen, dass 

die 2G-Option ausgeübt wird und sich mithin das Angebot ausschließlich an geimpfte und 

genesene Personen richtet. Die Anzeigepflicht erfüllt eine Warnfunktion. Der Verantwortliche 

soll sich durch die Anzeige bewusst für die besonderen Maßgaben des Modells entscheiden, 

die die Erleichterungen rechtfertigen. Durch diese Pflicht wird zudem gewährleistet, dass eine 

Einhaltung der Vorgaben durch die zuständigen Behörden überprüft werden kann. 

Für die Teilnehmenden ist vor Ort auf die Wahl des 2G-Optionsmodells und die damit 

verbundenen bei der Inanspruchnahme des Angebots geltenden Maßgaben in geeigneter, 

deutlich erkennbarer Weise unter Verwendung der Anlage I hinzuweisen.  

 

Zu § 14 (Clubs und Diskotheken)  

Zu Absatz 1 

Soweit in gastronomischen Betrieben angeschlossene Tanzlustbarkeiten im Rahmen des 

Regelbetriebes stattfinden (Clubs und Diskotheken), ist durch die verantwortliche Person zu 

gewährleisten, dass nur geimpfte und genesenen Personen Zugang haben, die darüber hinaus 

auch getestet sind. Diese Schutzmaßnahme beruht auf § 28a Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 IfSG 

in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 2 der SchAusnahmV. Das allgemeine Abstandsgebot 

gemäß § 9 und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske 

gemäß § 10 gelten dann nicht. 

Durch den Verzicht auf das allgemeine Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske oder Atemschutzmaske wird das Schutzniveau im Hinblick auf 

Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 deutlich gesenkt. Hinzu kommt, dass durch 

tanzende Personen die Aerosolbelastung in den Innenräumen von Clubs und Diskotheken 

nicht unerheblich steigt. Um dennoch ausreichenden Schutz für die an diesen Angeboten 

teilnehmenden Personen zu erreichen, ist der Kreis dieser auf solche zu reduzieren, die den 

zuvor dargestellten Individualschutz vor schwerer Erkrankung an dem Coronavirus SARS-

CoV-2 sowie einer mit einer solchen Erkrankung im Zusammenhang stehenden 

Hospitalisierung haben. Da nicht nur die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder 

Atemschutzmaske oder das Abstandsgebot entfallen, sondern diese beiden Maßnahmen, die 

die wichtigsten und effektivsten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 darstellen, kumulativ keine Anwendung finden, ist ein zusätzliches 
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Testerfordernis geeignet, aber auch erforderlich und im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des 

Gesundheitssystems, insbesondere zur Verhinderung einer drohenden Überlastung der 

regionalen und überregionalen stationären medizinischen Versorgung, angemessen. 

Auch wird mit dieser Regelung der Berufsausübungsfreiheit der verantwortlichen Personen 

nach Artikel 12 GG insoweit Rechnung getragen, als dass ein 3G-Erfordernis isoliert betrachtet 

zwar ein milderes Zugangserfordernis darstellt, aber in der Gesamtschau mit der dann 

erforderlichen Masken- und Abstandspflicht Angebote der Clubs und Diskotheken kaum oder 

kaum wirtschaftlich umgesetzt werden können. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird klargestellt, dass die in § 15 genannten Personen auch für die Teilnahme an 

dem Angebot der Clubs und Diskotheken gleichgestellt sind. 

 

Zu § 15 (Gleichstellung mit Geimpften und Genesenen)  

Trotz dessen, dass nicht geimpfte oder genesene Personen bei einem Verzicht auf 

grundlegende Schutzmaßnahmen besonders hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt 

sind, werden aufgrund § 28a Absatz 6 Satz 2 IfSG, seitens der Landesregierung nachfolgende 

Ausnahmen für die Teilhabe am 2G-Modell ermöglicht: 

Nach Vorlage eines Testnachweises sind 

- Personen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und 3 Monate (Nummer 1),  

- Personen, die das 12. Lebensjahr und 3 Monate nicht aber das 18. Lebensjahr 

vollendet haben bis zum 30. April 2022 (Nummer 2),  

- Schwangere bis zum 30. April 2022 (Nummer 3),  

- Begleitpersonen, die zur Betreuung eines Menschen mit Behinderung erforderlich sind 

(Nummer 4) und  

- Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das 

Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können (Nummer 5), 

den Geimpften und Genesenen gleichgestellt. Der Nachweis des Alters ist mit einem amtlichen 

Lichtbildausweis oder einem sonstigen, geeigneten Dokument zu führen. Für den Nachweis 

einer Schwangerschaft und einer Kontraindikation ist die Vorlage eines ärztlichen Attests 

Voraussetzung. 

Diese Personengruppen sollen aus sozialen Gründen die Möglichkeit erhalten, an einem 

Angebot eines 2G-Optionsmodell teilnehmen zu können (§ 28a Absatz 6 Satz 2 IfSG) und 

mithin nicht von diesem Teil des gesellschaftlichen Lebens abgeschnitten werden.  

Für Kinder in der Altersgruppe nach Nummer 1 besteht derzeit keine vollumfängliche 

Impfempfehlung der ständigen Impfkommission. 

Für Kinder und Jugendliche der Altersgruppe nach Nummer 2 besteht eine Empfehlung der 

ständigen Impfkommission. Da das Lungen- und Atemvolumen von Kindern und Jugendlichen 

ab einem Alter von 12 Jahren deutlich ansteigt, steigt das Risiko der Menge potentiell 

ausgeschiedener Viren, die sich danach mehr und mehr der von Erwachsenen angleichen. 

Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe sollen trotz dieser Impfempfehlung bis zum 30. 

April 2022 nicht von diesem Teil des gesellschaftlichen Lebens abgeschnitten werden, 

sondern es soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, eine vollständige Impfung 

durchzuführen. Etwaige Ausnahmeregelungen werden jedoch ab 30. April 2022 nicht mehr als 

notwendig erachtet und könnten zudem gegenüber ungeimpften Erwachsenen, für die eine 
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Impfempfehlung vorliegt, nur schwer gerechtfertigt werden, zumal die betroffenen Kinder mit 

Blick auf Ansteckungsrisiken und Infektiosität im Fall einer Ansteckung den nicht immunen 

Erwachsenen zunehmend gleichzustellen sind.  

Die Gleichstellung der Schwangeren gemäß Nummer 3 findet parallel zu der Personengruppe 

gemäß Nummer 2 seine Begründung darin, dass für die Personengruppe der Schwangeren 

erst seit dem 10. September 2021 eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission 

besteht. Das Zeitfenster ermöglicht die Durchführung einer vollständigen Impfung. Ab 30. April 

2022 werden etwaige Ausnahmeregelungen jedoch nicht mehr als notwendig erachtet. Sie 

könnten zudem gegenüber anderen ungeimpften Erwachsenen, für die eine Impfempfehlung 

vorliegt, nur schwer gerechtfertigt werden. 

Die Gleichstellung von Begleitpersonen, die zur Betreuung eines Menschen mit Behinderung 

erforderlich sind (Nummer 4), ergibt sich aus dem besonderen Bedürfnis, eine solche 

Betreuung möglichst uneingeschränkt ermöglichen zu können. 

Die Personengruppe der Nummer 5 soll aus sozialen Gründen die Möglichkeit erhalten, an 

einem Angebot eines 2G-Optionsmodell teilnehmen zu können. Die Möglichkeit der Teilhabe 

dieser Personen ist verfassungsrechtlich geboten, da Personen mit medizinischer 

Kontraindikation aufgrund außerhalb ihres Einflusses liegender Umstände an einer Impfung 

gehindert sind. Der Verordnungsgeber verkennt dabei nicht seine Schutzplicht aus Artikel 2 

Absatz 2 Satz 1 GG gegenüber den nicht impfbaren Personen. Diese können sich durch Halten 

von Abstand und Tragen einer Atemschutzmaske schützen. 

 

Zu § 16 (Ausnahme von Testnachweisen für das 2G-Plus-Erfordernis) 

Das Erfordernis der Vorlage eines negativen Testnachweises im Rahmen von Angeboten nach 

§ 14 entfällt bei geimpften Personen nach § 2 Nummer 2 SchAusnahmV, die eine 

Auffrischungsimpfung (sogenannte Boosterimpfung als dritte Impfung, auch bei jeglicher 

Kombination mit COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)) gegen das Coronavirus 

SARS-CoV-2 nachweisen können. Für die Auffrischungsimpfung ist ein Impfstoff zu 

verwenden, der den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes im Internet unter der Adresse 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/07/Art_01.html entspricht.  

Hiermit führt der Verordnungsgeber die auf dem Beschluss der GMK vom 14. Dezember 2021 

beruhende Ausnahmeregelung weiter. Diese Regelungen werden laufend, spätestens nach 

zwei Monaten, vom Bund und den Ländern bewertet und gegebenenfalls entsprechend der 

Lagedynamik angepasst. 

Derzeit kommt es immer wieder zu sog. Impfdurchbrüchen. Eine mögliche Ursache für einen 

Infektionsdurchbruch ist das Auftreten neuer bedenklicher Varianten, die der Immunisierung 

entgehen und somit die Wirksamkeit des Impfstoffs verringern, weswegen es eine 

Auffrischungsimpfung bedarf. Wie bereits im Rahmen der Sachlage dargestellt, besitzen 

Auffrischungsimpfungen eine höhere Schutzwirkung vor schweren Krankheitsverläufen und 

führen gleichzeitig zu einer niedrigeren Virenlast und damit zu einer geringeren Infektiosität. 

Aus diesem Grund erscheint es angemessen und infektiologisch vertretbar, das Erfordernis 

der Vorlage eines negativen Testnachweises nach § 14 für Personen entfallen zu lassen, die 

über einen vollständigen Impfschutz verfügen und einen Nachweis über eine bereits erfolgte 

Auffrischungsimpfung vorlegen können. 

Das Erfordernis der Vorlage eines negativen Testnachweises entfällt auch für  

- Personen, die einfach geimpft sind und im Anschluss an eine SARS-CoV-2-Infektion 

erkrankt waren (Satz 3 Nummer 1), 
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- Personen, die von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen sind und eine Impfung im 

Anschluss an eine SARS-CoV-2-Infektion erhalten haben (Satz 3 Nummer 2), 

- Personen mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung 

bis zum 90. Tag nach der Impfung (Satz 3 Nummer 3) und 

- Genesene, ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven 

Tests (Satz 3 Nummer 4). 

Auch diese vorgenannten Ausnahmen sind eine Fortführung von bereits in der vorherigen 

Corona-LVO M-V getroffenen Regelungen. Hiermit passte der Verordnungsgeber die 

Testregelungen an die bundesweiten Quarantäneregelungen an, wie sie sich im Ergebnis des 

MPK-Beschlusses vom 7. Januar 2022 zu Ziffer 8 ergeben hatten. Zugleich wird damit auch 

den Herausforderungen für die kritische Infrastruktur Rechnung getragen. 

Im Übrigen führen diese Erleichterungen zu einer Entlastung der beanspruchten 

Testkapazitäten in Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Zu § 17 (Trauungen, Beisetzungen und Zusammenkünfte von Religions-, Glaubens- und 

Weltanschauungsgemeinschaften)  

Zu Absatz 1 

Für die an Trauungen und Beisetzungen teilnehmenden Personen besteht im Innenbereich 

die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und Atemschutzmaske. Das Tragen einer 

entsprechenden Maske im Innenbereich ist weiterhin als ein geeignetes und mildestes Mittel 

notwendig, um einem möglichen Infektionsrisiko entgegenzuwirken. Für das Brautpaar und die 

Standesbeamtin oder den Standesbeamten während der Amtshandlung oder sonstige 

Rednerinnen und Redner besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder 

Atemschutzmaske. Die genannten Personen sind bei der Schließung des nach Artikel 6 GG 

verfassungsrechtlich vorgesehenen und geschützten Instituts der Ehe von elementarer 

Bedeutung. Es ist schon aus formaljuristischen, aber auch sozialen Gründen unabdingbar, 

dass diese Personen akustisch zu verstehen sind. Als gesellschaftlich zu berücksichtigendem 

Grunde dürfen diese Personen die Maske während der Amtshandlung abnehmen. Das Risiko 

einer Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 wird dadurch möglichst geringgehalten, dass 

die Hochzeitsgäste mit Abstand zu den Personen sitzen, die von dieser Pflicht ausgenommen 

sind.  

Zu Absatz 2 

Für die teilnehmenden Personen bei Zusammenkünften von Religions-, Glaubens- und 

Weltanschauungsgemeinschaften besteht im Innenbereich die Pflicht, eine medizinische 

Maske oder Atemschutzmaske zu tragen. Zusammenkünfte von Religions-, Glaubens- und 

Weltanschauungsgemeinschaften sind besonders in Artikel 4 GG gesichert. Eingriffe in diese 

grundrechtlich geschützten Bereiche bedürfen einer besonderen Rechtfertigung. Im 

Innenbereich ist das Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske weiterhin 

erforderlich, um einem möglichen Infektionsrisiko entgegenzuwirken. 
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Zu § 18 (Sitzungen kommunaler Gremien und gesetzlich oder satzungsgemäß 

vorgesehene Veranstaltungen von Verbänden, Parteien und Vereinen)  

Zu Absatz 1 

Bei Sitzungen kommunaler Gremien können Rednerinnen und Redner an einem festen Platz 

abweichend von § 10 Absatz 1 auf das Tragen einer medizinischen Maske oder 

Atemschutzmaske verzichten, soweit besondere Vorsichtsmaßnahmen, welche in dem 

ereignisbezogenen Hygienekonzept niedergeschrieben sein müssen, getroffen werden. 

Unter den Begriff der kommunalen Gremien fallen insbesondere die Gemeindeorgane der 

Kreistage, Gemeinderäte oder Stadtvertretungen bzw. Bürgerschaften. Diese Gremien sind 

von dem Schutzbereich der kommunalen Selbstverwaltung gemäß Artikel 28 GG und 

Artikel 72 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern umfasst. Dieses Schutzgut 

war im Rahmen der Verhältnismäßigkeit mit dem Zweck der Schutzmaßnahme - der 

Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und der damit im 

Zusammenhang stehenden Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems - abzuwägen. Der 

Verordnungsgeber hat dabei die Wichtigkeit von Sitzungen dieser Gremien für den für eine 

funktionierende Demokratie notwendigen geistigen Meinungskampf nicht verkannt. Daher 

entfällt für Rednerinnen und Redner bei Sitzungen kommunaler Gremien die Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Maske oder Atemschutzmaske, sofern sich die Rednerinnen und 

Redner an einem festen Platz befinden. Sie dürfen daher während des Sprechens die Maske 

abnehmen. 

Von einem festen Platz im Sinne der Norm ist dann auszugehen, wenn die Rednerin oder der 

Redner den jeweiligen Redebeitrag an einem ihr oder ihm zugeordneten bzw. zugewiesenen 

Ort im Raum, den die Versammlung in Anspruch nimmt, kundtut. 

Darüber hinaus gehende besondere Vorsichtsmaßnahmen können vielseitig ausgestaltet 

werden, sodass die Wahl einer konkreten Maßnahme jeweils von dem oder der 

Verantwortlichen der Sitzung oder satzungemäß vorgesehenen Veranstaltung obliegt. Im 

Wesentlichen sind hier die bereits durch die Landesverordnung vorgegebene 

Vorsichtsmaßnahmen, beispielsweise der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

Entscheidend ist, dass die besonderen Vorsichtsmaßnahmen derart gewählt werden müssen, 

dass eine übermäßige Aerosolbelastung der weiteren Teilnehmenden sowie unnötige 

Kontakte mit diesen vermieden werden können. Zu nennen ist hier insbesondere die 

Ausweitung des Abstandes des Redenden zu den übrigen Teilnehmenden unter 

Berücksichtigung der Eigenheiten der jeweiligen Räumlichkeit, die Errichtung physischer 

Barrieren (bspw. aus Glas oder Plexiglas) oder aber auch die Nutzung von Bühnen und Pulten 

unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Erhöhung von Mindestabständen. 

Verantwortliche Person nach dieser Vorschrift ist dabei die oder der Vorsitzende des 

Gremiums. 

Zu Absatz 2  

Bei Podiumsdiskussionen auf gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Veranstaltungen 

und Versammlungen von Vereinen, Verbänden und Parteien können die Personen auf dem 

Podium abweichend von § 10 Absatz 1 auf das Tragen einer medizinischen Maske oder 

Atemschutzmaske verzichten, soweit besondere Vorsichtsmaßnahmen, welche in dem 

ereignisbezogenen Hygienekonzept niedergeschrieben sein müssen, getroffen werden. 

Parteien wirken gemäß Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 GG bei der politischen Willensbildung des 

Volkes mit. Sie sind wichtiger Bestandteil des einer funktionsfähigen und gelebten Demokratie 

innewohnenden geistigen Meinungskampfes. Verbände und Vereine bilden wesentliche 
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Bestandteile des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, da sie dieses in weitem Umfang 

mitgestalten. Sie sind von dem Schutzbereich der Vereinigungsfreiheit gemäß Artikel 9 Absatz 

1 GG umfasst, welcher insbesondere vor einem Eingriff in den Kernbereich des 

Vereinsbestandes und der Vereinstätigkeit schützt. Beschränkungen der Vereinstätigkeit sind 

zulässig, um deren Wirken innerhalb der allgemeinen Rechtsordnung sicherzustellen und die 

Sicherheit des Rechtsverkehrs zu gewährleisten, Rechte der Mitglieder zu sichern und den 

schutzbedürftigen Belangen Dritter oder auch öffentlichen Interessen, wie die Verhinderung 

der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und ein funktionierendes Gesundheitssystem, 

Rechnung zu tragen. 

Der Verordnungsgeber verkennt dabei nicht, dass gerade Podiumsdiskussionen von 

Vereinigungen der Meinungsbildung dieser dienen. Sie bilden mithin einen elementaren 

Baustein für die Tätigkeit von Parteien, Verbänden und Vereinen. Insbesondere wenn sie im 

Rahmen von gesetzlich oder satzungsgemäß vorgesehenen Veranstaltungen und 

Versammlungen erfolgen. Folglich erscheint es unerlässlich, dass die Ausführungen der 

Redner im Rahmen dieser Podiumsdiskussionen akustisch gut zu vernehmen sind. 

Bezüglich der besonderen Vorsichtsmaßnahme gilt das im Rahmen zu Absatz 1 Gesagte. 

 

Zu § 19 (Versammlungen)  

Aufgrund von Artikel 8 GG stehen Versammlungen als Rechtsgut mit Verfassungsrang unter 

besonderem verfassungsrechtlichem Schutz. Jedwede Beschränkung muss daher in 

besonderem Maße dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, als Ausfluss des 

Rechtsstaatsprinzips gemäß Artikel 20 Absatz 3 GG, genügen. In diesem Kontext sind 

Versammlungen auch und gerade im Zusammenhang mit der Pandemie des Virus SARS-

CoV-2 als Instrument der Meinungsbildung und Meinungsäußerung zu gewährleisten.  

Insbesondere aufgrund der verfassungsrechtlichen Bedeutung von Versammlungen ist der 

Begriff der „Versammlung“ in Abwägung mit infektionsschutzrechtlichen Belangen hier eng zu 

verstehen. 

Die gegenständliche Vorschrift trifft - in Abgrenzung zu bloßen Ansammlungen, Aufzügen und 

Zusammenkünften mehrerer Personen oder Personenkreise - ausschließlich Regelungen zu 

Versammlungen im verfassungsrechtlichen Sinne. 

Im Hinblick auf den Regelungsinhalt sieht die Norm in Satz 1 die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske oder Atemschutzmaske für Versammlungen im Innenbereich, im 

Einklang mit dem weiteren Regelungsgefüge, insbesondere gemäß § 10, vorrangig in 

öffentlichen zugänglichen Innenbereichen - als besonders infektionsgefährdende Örtlichkeiten 

- , vor.  

Um dennoch der meinungsäußernden und meinungsbildenden Funktion der Versammlung im 

verfassungsrechtlichen Sinne Genüge zu tun, formuliert Satz 3 einen Ausnahmetatbestand für 

Rednerinnen und Redner, die der jeweiligen Versammlung beiwohnen. Danach sind diese im 

konkreten Einzelfall im Rahmen ihres Redebeitrags im Kontext der jeweiligen Versammlung 

im Zeitpunkt oder Zeitraum der Rede von der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 

oder Atemschutzmaske befreit, soweit der Redebeitrag an einem festen Platz erfolgt und 

darüber hinaus weitergehende besondere Vorsichtsmaßnahmen, die im jeweils 

versammlungsspezifischen Hygienekonzept niedergeschrieben sein müssen, getroffen 

werden. 

Von einem festen Platz im Sinne der Norm ist dann auszugehen, wenn die Rednerin oder der 

Redner den jeweiligen Redebeitrag an einem ihr oder ihm zugeordneten bzw. zugewiesenen 
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Ort im Raum, den die Versammlung in Anspruch nimmt, kundtut. Ein fest zugeordneter bzw. 

zugewiesener Platz ist insbesondere dann nicht anzunehmen, wenn sich die Person innerhalb 

der übrigen Versammlungsteilnehmenden frei bewegt. 

Darüber hinaus gehende besondere Vorsichtsmaßnahmen können vielseitig ausgestaltet 

werden, sodass die Wahl einer konkreten Maßnahme jeweils der Versammlungsleiterin bzw. 

dem Versammlungsleiter obliegt. Bei der jeweiligen Ausgestaltung ist im Ausgangspunkt zu 

beachten, dass auch hier der Mindestabstand von 1,5 Metern gemäß § 9 einzuhalten ist. Das 

Abstandsgebot gilt für Versammlungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich 

uneingeschränkt nach Maßgabe des § 9. 

Die besonderen Vorsichtsmaßnahmen sind so zu wählen, dass eine übermäßige 

Aerosolbelastung der weiteren Teilnehmenden sowie unnötige Kontakte mit diesen vermieden 

werden. Zu nennen ist hier insbesondere die Ausweitung des Abstandes des Redenden zu 

den übrigen Teilnehmenden unter Berücksichtigung der Eigenheiten der jeweiligen 

Räumlichkeit, die Errichtung physischer Barrieren (bspw. aus Glas oder Plexiglas) oder aber 

auch die Nutzung von Bühnen und Pulten unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der 

Erhöhung von Mindestabständen. 

 

Zu § 20 (Selbstorganisationsrecht öffentlicher Einrichtungen) 

§ 20 hält fest, dass das Selbstorganisationsrecht des Landtags und der kommunalen 
Vertretungskörperschaften und sonstiger Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des 
öffentlichen Rechts einschließlich der in diesen Rechtsformen organisierten Bibliotheken und 
der staatlich anerkannten Hochschulen sowie die Tätigkeit der Gerichte und Behörden durch 
die Corona-LVO M-V unberührt bleibt. 
 

Zu § 21 (Anlagen) 

Der § 21 bestimmt, dass die Anlagen I und II Bestandteil dieser Verordnung sind. 

 

Zu § 22 (Zuständigkeiten) 

§ 22 regelt die Zuständigkeiten für die Einhaltung der Vorschriften der Corona-LVO M-V. 

Neben den nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Nummer 8b des 

Infektionsschutzausführungsgesetzes M-V (IfSAG M-V) zuständigen Behörden sind für die 

Durchführung dieser Verordnung auch die örtlichen Ordnungsbehörden nach § 3 Absatz 1 

Nummer 3 in Verbindung mit § 4 Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V zuständig. 

 

Zu § 23 (Ordnungswidrigkeiten) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 dient der Umsetzung von § 73 Absatz 1a Nummer 24 IfSG und stellt sicher, dass auf 
seiner Basis Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden können. Im Sinne des IfSG ist eine 
Ordnungswidrigkeit nur dann verfolgbar, wenn in der vorliegenden Rechtsverordnung der 
Tatbestand ausdrücklich benannt ist. Aus diesem Grund nennt die Vorschrift, welche 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen oder Unterlassungen im Sinne des § 73 Absatz 
1a Nummer 24 IfSG ordnungswidrig sind. 
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Zu Absatz 2  

Absatz 2 enthält die Übertragung der Zuständigkeit für die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten 
gemäß § 36 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten auf die nach § 2 Absatz 2 
Nummer 8b IfSAG M-V sowie die nach § 21 zuständigen Behörden. 
 

Zu § 24 (Ermächtigungen) 

Mit § 24 macht die Landesregierung von ihrer Befugnis aus § 32 Satz 2 IfSG Gebrauch, die 

Ermächtigung, unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den §§ 28, 28a und 29 

bis 31 IfSG maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und 

Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen, durch Rechtsverordnung auf 

andere Stellen, namentlich auf die für Jugend, Kindertagesförderung, Soziales, Gesundheit, 

Bildung und Wissenschaft zuständigen Ministerien zu übertragen.  

Dieser Ermächtigung liegt die Erwägung zugrunde, dass diese obersten Landesbehörden die 

maßgebliche Ressort- und Fachkompetenzen für die genannten Bereiche ausüben, welche 

umfassend durch spezialgesetzliche Regelungen des Fünften, Achten, Neunten, Elften und 

Zwölften Buches Sozialgesetz und des Schulgesetzes sowie des Landeshochschulgesetzes 

M-V, mithin bereichstypische Belange, geprägt sind. 

Im Ergebnis sind daher ressort- und fachspezifische Sonderreglungen erforderlich, die der 

Ausgestaltung der jeweiligen gesetzlichen Leistungen sowie den besonderen Bedarfen der 

Leistungsempfänger und Angebotsadressaten oder einrichtungsbezogenen Umständen 

umfassend Rechnung tragen. 

Die Corona-LVO M-V verfolgt daher auch weiterhin den Grundsatz, allein Regelungen für 

alltägliche Lebensbereiche zu treffen und Bereiche, denen spezialgesetzliche Regelungen 

zugrunde liegen, entsprechend auszulagern.  

 

Zu § 25 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten. Diese Verordnung tritt am 1. April 2022 in Kraft.  

Zu Absatz 2  

Absatz 2 regelt das Außerkrafttreten. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 28. April 2022 

außer Kraft. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt, dass mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung gemäß Absatz 1 die Corona-

LVO M-V vom 18. März 2022 (GVOBl. M-V S. 174) außer Kraft tritt. 

 


